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Generelle Definitionen               

Bank: LGT Bank AG, Zweigniederlassung Österreich 

Kunde: der Kontoinhaber 

 

Die nachfolgenden Bedingungen dienen einer klaren Regelung der gegen-

seitigen Beziehungen zwischen Kunden und der LGT Bank AG, Zweig-

niederlassung Österreich (nachfolgend «Bank» genannt). Vorbehalten 

bleiben besondere Vereinbarungen. Des Weiteren gelten die Bestimmun-

gen zur Geschäftsbeziehung. 

Die maßgebliche Sprache für die Vertragsbeziehung entspricht der Sprach-

führung gemäß dem Kontoeröffnungsantrag bzw. Antrag zur Eröffnung 

einer Geschäftsbeziehung. Unter den verwendeten Personen- und Funk-

tionsbezeichnungen sind Personen männlichen und weiblichen Ge-

schlechts zu verstehen und diese gelten sinngemäß sowohl für die Sin-

gular- als auch Pluralform. 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Ausgabe 06/2022) 

 

Allgemeiner Teil 

1 Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Kredit-

institut 

A. Geltungsbereich und Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen 

1. Geltungsbereich 

Z 1  

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend «AGB» 

genannt) gelten ab Vereinbarung für die gesamte Geschäftsverbindung 

zwischen dem Kunden und dem Kreditinstitut. Die Geschäftsverbindung 

umfasst alle einzelnen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden 

und dem Kreditinstitut, daher 

– sowohl Verträge über wiederholte oder andauernde Leistungen mit 

bestimmter oder unbestimmter Laufzeit wie insbesondere Rahmenverträ-

ge für Zahlungsdienste (z. B. Zahlungskontovertrag oder Kreditkartenver-

trag) und Wertpapierdienstleistungen, Depotverträge, Kreditverträge, Sa-

fe- und Sparbuchschließfachmietverträge («Dauerverträge»)  

– als auch Verträge, die der Kunde gelegentlich mit dem Kreditinstitut 

über einzelne Geschäfte abschließt, wie insbesondere Geschäfte in 

Valuten und Edelmetallen oder auch einzelne Zahlungs- oder Wertpa-

pierdienstleistungen, die in keinem Dauervertrag vereinbart wurden 

(«Einzelverträge»). 

Vorrangig gelten Bestimmungen in mit dem Kunden getroffenen Ver-

einbarungen oder Sonderbedingungen. 

 

(2) Die Begriffe «Verbraucher» und «Unternehmer» werden im Folgenden 

im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes verstanden. 

 

2. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der 

Rahmenverträge für Zahlungsdienste 

Z 2  

(1) Änderungen dieser AGB werden dem Kunden vom Kreditinstitut 

mindestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres 

Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angebo-

ten. Dem Änderungsangebot wird eine Gegenüberstellung beigefügt, in 

der die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen und die 

vorgeschlagenen Änderungen dieser AGB beinhaltet sind. Die Zustim-

mung des Kunden gilt als erteilt, wenn beim Kreditinstitut vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein Widerspruch des 

Kunden einlangt. Darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Ände-

rungsangebot hinweisen. Außerdem wird das Kreditinstitut diese Ge-

genüberstellung über die von der Änderung der AGB betroffenen Best-

immungen sowie die vollständige Fassung der neuen AGB auf seiner 

Internetseite veröffentlichen und diese in Schriftform dem Kunden auf 

dessen Verlangen in ihren Geschäftsstellen aushändigen oder postalisch 

übermitteln; auch darauf wird das Kreditinstitut den Kunden im Ände-

rungsangebot hinweisen. 

Das Änderungsangebot ist dem Kunden, der Verbraucher ist, mitzutei-

len. Gegenüber einem Unternehmer ist es ausreichend, das Anbot über 

die Änderung auf eine mit dem Unternehmer vereinbarte Weise zum 

Abruf bereitzuhalten.  

 

(2) Die Mitteilung an den Kunden über die angebotenen Änderungen 

erfolgt per Post an die letzte vom Kunden bekannt gegebene Anschrift 

(siehe Z 11 Abs. 2 AGB). Die Änderungsmitteilung kann auch in jeder 

anderen mit dem Kunden vereinbarten Form erfolgen.  

So kann der Kunde mit dem Kreditinstitut vereinbaren, dass die Mittei-

lung in elektronischer Form über das elektronische Postfach im Internet-

banking erfolgt. Im Falle einer elektronischen Mitteilung wird das Kreditin-

stitut den Kunden in der mit ihm vereinbarten Weise (SMS an die letzte vom 

Kunden bekannt gegebene Telefonnummer, E-Mail an die letzte vom Kun-

den bekannt gegebene E-Mail-Adresse, per Post an die letzte vom Kunden 

bekannt gegebene Anschrift oder in sonst vereinbarter Form) darüber infor-

mieren, dass das Änderungsangebot im elektronischen Postfach im Internet-

banking verfügbar und abfragbar ist. 

 

(3) Im Falle einer solchen beabsichtigten Änderung der AGB hat der 

Kunde, der Verbraucher ist, das Recht, seine Rahmenverträge für Zah-

lungsdienstleistungen, insbesondere den Zahlungskontovertrag, vor dem 

Inkrafttreten der Änderung kostenlos fristlos zu kündigen. Darauf wird 

das Kreditinstitut im Änderungsangebot hinweisen.  

 

(4) Die Absätze (1) bis (3) gelten auch für Änderungen von Rahmenverträgen 

für Zahlungsdienste (insbesondere des Zahlungskontovertrags), in denen die 

Geltung dieser AGB vereinbart worden ist. 

 

(5) Die vorstehenden Absätze (1) bis (4) finden auf Änderungen der 

Entgelte des Kunden (einschließlich Sollzinsen) und der Leistungen des 

Kreditinstituts (einschließlich Habenzinsen) keine Anwendung. Für Ent-

gelt- und Leistungsänderungen gelten die Ziffern 43 bis 45, soweit diese 

Änderungen mit dem Kunden nicht individuell vereinbart werden. 

 

B. Abgabe von Erklärungen 

1. Aufträge des Kunden 

Z 3 

(1) Aufträge sind schriftlich zu erteilen. Der Kunde kann den Auftrag 

auch auf einer für diesen Zweck vom Kreditinstitut allenfalls bereitgehal-

tenen Vorrichtung zur elektronischen Erfassung der Unterschrift erteilen. 

 

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch auch berechtigt, die ihm mittels Tele-

kommunikation (insbesondere telefonisch, mittels Telefax oder Daten-

übertragung) erteilten Aufträge durchzuführen. Zur Durchführung 

solcher Aufträge ist das Kreditinstitut bei Vorliegen der sonstigen Vo-

raussetzungen nur dann verpflichtet, wenn dies der Kunde mit dem 

Kreditinstitut vereinbart hat. 

 

(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Aufträge in jeglicher Form, die ihm 

im Rahmen einer Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer erteilt 

werden, auf dessen Rechnung durchzuführen, wenn es ohne Verschul-

den zur Ansicht kommt, dass sie von diesem stammen, und der unwirk-

same Auftrag nicht dem Kreditinstitut zurechenbar ist. Dies gilt nicht für 

Aufträge zu Zahlungsdiensten. 
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2. Einholung von Bestätigungen durch das Kreditinstitut 

Z 4  

Aus Gründen der Sicherheit ist das Kreditinstitut berechtigt, insbesonde-

re bei mittels Telekommunikation erteilten Aufträgen vor deren Ausfüh-

rung je nach Lage des Falles auf dem gleichen oder auch einem anderen 

Kommunikationsweg eine Auftragsbestätigung einzuholen. 

 

3. Erklärungen des Kreditinstituts  

Z 5  

(1) Die mittels Telekommunikation gemachten Mitteilungen und Erklä-

rungen des Kreditinstituts gelten – sofern keine abweichenden schriftli-

chen Vereinbarungen getroffen wurden oder Handelsbräuche der Kre-

ditinstitute bestehen – vorbehaltlich schriftlicher Bestätigung. Dies gilt 

nicht gegenüber Verbrauchern. 

 

(2) Erklärungen und Informationen, die das Kreditinstitut dem Kunden 

mitzuteilen oder zugänglich zu machen hat, erhält der Kunde auf Papier 

oder – bei Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung – auf einem 

anderen dauerhaften Datenträger (z. B auf elektronischem Weg im 

Rahmen des Internetbanking). 

 

C. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden 

Z 6  

(1) Das Kreditinstitut wird, sobald es vom Ableben eines Kunden 

Kenntnis erhält, Dispositionen aufgrund eines Beschlusses des Ab-

handlungsgerichts, einer Amtsbestätigung über das Vertretungsrecht 

des Erben gemäß § 810 ABGB, des Einantwortungsbeschlusses oder 

eines europäischen Nachlasszeugnisses zulassen. Verfügungen eines 

einzelverfügungsberechtigten Konto-/Depotinhabers über das Gemein-

schaftskonto/-depot werden durch diese Regelung nicht berührt. 

 

(2) Zeichnungsberechtigungen erlöschen nicht durch den Tod des Kunden, 

wenn sie von einem Unternehmer für ein Geschäftskonto erteilt wurden. 

Konten eines Unternehmers gelten im Zweifel als Geschäftskonten. 

 

D. Pflichten und Haftung des Kreditinstituts 

1.  Informationspflichten  

Z 7 

(1) Über die gesetzlichen Informationspflichten hinaus treffen das Kreditinsti-

tut mangels einer gesonderten Vereinbarung keine anderen als die in seinen 

Geschäftsbedingungen erwähnten Informationspflichten. Das Kreditinstitut 

ist daher – soweit keine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung besteht – 

nicht verpflichtet, den Kunden über drohende Kursverluste, über den Wert 

oder die Wertlosigkeit anvertrauter Gegenstände oder über Umstände, die 

den Wert dieser Gegenstände beeinträchtigen oder gefährden könnten, zu 

unterrichten oder dem Kunden sonstige Ratschläge oder Auskünfte zu 

erteilen. 

 

(2) Gegenüber Unternehmern sowie allen juristischen Personen gelten 

die Bestimmungen des 3. Hauptstücks des Zahlungsdienstgesetzes 2018 

(«ZaDiG»), worin die Transparenz der Vertragsbedingungen sowie die 

Informationspflichten für Zahlungsdienste geregelt werden, nicht. 

 

2. Bearbeitung von Aufträgen 

Z 8  

(1) Einen Auftrag, der seinem Inhalt nach typischerweise die Heranziehung 

eines Dritten erforderlich macht, erfüllt das Kreditinstitut durch Betrauung 

eines Dritten im eigenen Namen. Wählt das Kreditinstitut den Dritten aus, 

so haftet es für die sorgfältige Auswahl. 

 

(2) Das Kreditinstitut ist verpflichtet, dem Kunden über dessen Aufforde-

rung die etwa bestehenden Ansprüche gegen den Dritten abzutreten. 

 

Z 9 

Über Z 8 hinausgehend haftet das Kreditinstitut für Zahlungsdienste inner-

halb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gegenüber natürlichen 

Personen (nicht aber gegenüber Unternehmern und juristischen Personen, 

auch wenn diese Verbraucher iSd KSchG sind) gemäß § 80 ZaDiG wie folgt: 

(i) Beim direkt vom Zahler ausgelösten Zahlungsauftrag haftet das 

Kreditinstitut 

 

a) als Zahlungsdienstleister des Zahlers dem Zahler gegenüber für die 

ordnungsgemäße Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang 

des Betrags des Zahlungsvorgangs beim Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers; 

 

b) als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dem Zah-

lungsempfänger gegenüber für die ordnungsgemäße Ausführung 

ab Eingang des Betrags des Zahlungsvorgangs; 

 

(ii) Beim vom Zahlungsempfänger oder über diesen ausgelösten Zah-

lungsauftrag haftet das Kreditinstitut 

 

a) als Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers gegenüber dem 

Zahlungsempfänger für die ordnungsgemäße Übermittlung des 

Zahlungsauftrags an den Zahlungsdienstleister des Zahlers sowie 

für die ordnungsgemäße Bearbeitung des Zahlungsvorgangs; 

 

b) als Zahlungsdienstleister des Zahlers haftet das Kreditinstitut gegenüber 

dem Zahler für den fehlerhaft ausgeführten Zahlungsvorgang, sofern 

der Zahlungsauftrag vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsemp-

fängers dem Kreditinstitut ordnungsgemäß übermittelt wurde, es sei 

denn, das Kreditinstitut weist nach, dass der Zahlungsdienstleister des 

Zahlungsempfängers den Betrag des Zahlungsvorgangs erhalten hat, 

auch wenn die Zahlung lediglich mit einer geringfügigen Verzögerung 

ausgeführt wurde. 

 

Das Kreditinstitut haftet über die Unterabsätze (i) und (ii) hinaus für alle 

von ihm zu verantwortenden Entgelte und Zinsen, die dem Kunden 

infolge der nicht erfolgten, fehlerhaften oder verspäteten Ausführung 

des Zahlungsvorgangs in Rechnung gestellt werden.  

 

E. Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 

1. Einleitung 

Z 10  

Der Kunde hat im Verkehr mit dem Kreditinstitut insbesondere die im Fol-

genden angeführten Mitwirkungspflichten zu beachten; deren Verletzung 

führt zu Schadenersatzpflichten des Kunden oder zur Minderung seiner 

Schadenersatzansprüche gegen das Kreditinstitut. 

 

2. Bekanntgabe wesentlicher Änderungen 

a) Name oder Anschrift und Kontaktdaten 

Z 11  

(1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut Änderungen seines Namens, seiner 

Firma, seiner Anschrift oder der Anschrift einer anderen von ihm nam-

haft gemachten Empfangsstelle, seiner E-Mail-Adresse sowie seiner 

Telefon- und Mobiltelefonnummer unverzüglich mitzuteilen. 

 

(2) Gibt der Kunde Änderungen der Anschrift nicht bekannt, gelten 

schriftliche Erklärungen des Kreditinstituts als zugegangen, wenn sie an 

die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut bekannt gegebene Anschrift 

gesendet wurden. Gibt der Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse 

sowie seiner Mobiltelefonnummer nicht bekannt, gelten Mitteilungen 

des Kreditinstituts über das Vorhandensein einer E-Postfach-Nachricht 

als zugegangen, wenn sie an die letzte vom Kunden dem Kreditinstitut 

bekannt gegebene E-Mail-Adresse bzw. Mobiltelefonnummer gesendet 

wurden. 

 

b) Vertretungsberechtigung  

Z 12  

(1) Der Kunde hat dem Kreditinstitut das Erlöschen oder Änderungen 

einer diesem bekannt gegebenen Vertretungsberechtigung – einschließlich 

der Verfügungs- und Zeichnungsberechtigung (Z 31 und 32) – unverzüg-

lich mitzuteilen und die Änderung nachzuweisen, sofern sich diese nicht 

aufgrund der Mitteilung ergibt. 
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(2) Eine dem Kreditinstitut bekannt gegebene Vertretungsberechtigung 

gilt bis zur schriftlichen Mitteilung des Erlöschens oder einer Änderung im 

bisherigen Umfang weiter, es sei denn, dass dem Kreditinstitut das Erlö-

schen oder die Änderung bekannt oder aus grober Fahrlässigkeit unbe-

kannt war. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn das Erlöschen oder die 

Änderung der Vertretungsberechtigung in einem öffentlichen Register 

eingetragen und eine diesbezügliche Veröffentlichung erfolgt ist. 

 

c) Geschäftsfähigkeit; Auflösung der Gesellschaft  

Z 13  

Jeder Verlust und jede Einschränkung der Geschäftsfähigkeit des Kun-

den sind dem Kreditinstitut unverzüglich anzuzeigen. Ist der Kunde eine 

Gesellschaft oder eine sonstige juristische Person, so ist auch deren 

Auflösung dem Kreditinstitut unverzüglich bekannt zu geben. 

 

3. Geschäftsbeziehung auf eigene oder fremde Rechnung  

Z 13a 

Der Kunde hat bei der Begründung jeder Geschäftsbeziehung und bei 

Inanspruchnahme einer gelegentlichen Transaktion dem Kreditinstitut 

mitzuteilen, ob er die Geschäftsbeziehung und/oder die Transaktion auf 

eigene oder auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben 

will. Diesbezügliche Änderungen während der aufrechten Geschäftsbe-

ziehung hat der Kunde von sich aus dem Kreditinstitut unverzüglich 

bekannt zu geben. 

 

4. Klarheit von Aufträgen 

Z 14  

(1) Der Kunde hat für eine klare und eindeutige Formulierung seiner 

Aufträge an das Kreditinstitut zu sorgen. Abänderungen, Bestätigungen 

oder Wiederholungen müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet 

sein. 

 

(2) Will der Kunde dem Kreditinstitut besondere Weisungen für die 

Ausführung von Aufträgen geben, so hat er dies dem Kreditinstitut 

gesondert und ausdrücklich, bei formularmäßig erteilten Aufträgen 

außerhalb des Formulars, mitzuteilen. Dies gilt vor allem dann, wenn die 

Ausführung des Auftrags besonders eilbedürftig oder an bestimmte 

Fristen und Termine gebunden ist. 

 

5. Sorgfalt bei Verwendung von Zahlungsinstrumenten 

Z 15 

(1) Der Kunde hat bei der Nutzung eines Zahlungsinstrumentes, das 

vereinbarungsgemäß zur Erteilung eines Auftrags an das Kreditinstitut 

verwendet werden kann, alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um 

die personalisierten Sicherheitsmerkmale vor unbefugten Zugriffen zu 

schützen. 

 

Zahlungsauslösedienstleister und Kontoinformationsdienstleister gelten 

nicht als «Unbefugte» im Sinne dieser Bestimmung.  

 

Der Kunde hat den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwen-

dung oder die sonst nicht autorisierte Nutzung des Zahlungsinstruments 

unverzüglich dem Kreditinstitut oder der von diesem im Rahmen einer 

Geschäftsbeziehung zu einem Zahlungsinstrument der in den Sonder-

bedingungen zum Zahlungsinstrument bekannt gegebenen Stelle anzu-

zeigen, sobald er davon Kenntnis hat. Unternehmer und juristische 

Personen haften für Schäden, die dem Kreditinstitut aus der Verletzung 

dieser Sorgfaltspflichten entstehen, bei jeder Art des Verschuldens 

betraglich unbegrenzt. 

 

(2) Das Kreditinstitut ist berechtigt, Zahlungsinstrumente, die es an den 

Kunden ausgegeben hat, zu sperren, wenn 

 

(i) objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit des Zahlungsin-

struments dies rechtfertigen oder 

(ii) der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

des Zahlungsinstruments besteht oder 

(iii) der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit einer 

mit dem Zahlungsinstrument verbundenen Kreditlinie (Überschreitung 

oder Überziehung) nicht nachgekommen ist 

 

und 

 

– entweder die Erfüllung dieser Zahlungsverpflichtungen aufgrund 

einer Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögenslage des 

Kunden  

– oder eines Mitverpflichteten gefährdet ist oder beim Kunden die 

Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist oder diese unmittelbar droht.  

(3) Das Kreditinstitut wird den Kunden von einer solchen Sperre und 

deren Gründe sowie von der Sperre des Zugriffs durch einen Kontoin-

formationsdienstleister bzw. Zahlungsauslösedienstleister auf ein Zah-

lungskonto des Kunden und über die Gründe für diese Sperre in der mit 

dem Kunden vereinbarten Kommunikationsform möglichst vor, spätes-

tens aber unverzüglich nach der Sperre informieren. Die Informations-

pflicht besteht nicht, soweit eine Bekanntgabe der Sperre oder der 

Gründe für die Sperre eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 

Anordnung verletzen bzw. österreichischen oder gemeinschaftsrechtli-

chen Rechtsnormen oder objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlau-

fen würde.  

 

6. Erhebung von Einwendungen 

Z 16  

Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich nicht auf Zah-

lungsdienste beziehen (wie z. B. Bestätigungen von erteilten Aufträgen 

zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über deren Ausführung und 

Abschlussbestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und sonstige 

Abrechnungen im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft; Depotauszüge 

bzw. -aufstellungen), auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu über-

prüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich, längstens innerhalb 

von zwei Monaten, zu erheben. 

 

Gehen dem Kreditinstitut zu solchen Erklärungen innerhalb von zwei 

Monaten keine Einwendungen zu, so gelten die Erklärungen als geneh-

migt.  

 

Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berichtigung verlangen, 

muss dann aber nachweisen, dass die Erklärung unrichtig war. Das 

Kreditinstitut wird den Kunden in jeder Erklärung, für welche diese 

Regelung gilt, auf diese Folgen des Unterbleibens von zeitgerechten 

Einwendungen hinweisen. 

 

7. Berichtigung von Zahlungsvorgängen 

Z 16a 

(1) Im Falle einer aufgrund eines nicht autorisierten oder fehlerhaft 

ausgeführten Zahlungsvorgangs erfolgten Belastung seines Zahlungs-

verkehrskontos kann der Kunde jedenfalls dann eine Berichtigung durch 

das Kreditinstitut erwirken, wenn er das Kreditinstitut unverzüglich nach 

Feststellung eines nicht autorisierten oder fehlerhaft ausgeführten Zah-

lungsvorgangs, jedoch spätestens 13 Monate nach dem Tag der Belas-

tung hiervon unterrichtet hat. 

 

Gegenüber Unternehmern und juristischen Personen beträgt die Frist 

von Abs. 1 einen Monat.  

 

Die Befristungen des Abs. 1 gelten nicht, wenn das Kreditinstitut dem 

Kunden die in Z 38 Abs. 10 dieser Bedingungen vorgesehenen Informa-

tionen zu dem betreffenden Zahlungsvorgang nicht mitgeteilt oder 

zugänglich gemacht hat. Durch diese Bestimmung werden andere 

Ansprüche des Kunden auf Berichtigung nicht ausgeschlossen. 

 

(2) Das Kreditinstitut wird dem Kunden den Betrag eines nicht autorisierten 

Zahlungsvorgangs unverzüglich, auf jeden Fall aber spätestens bis zum Ende 

des folgenden Geschäftstags erstatten, nachdem es von dem Zahlungsvor-

gang Kenntnis erhalten hat oder dieser ihm angezeigt wurde. Die Erstattung 

erfolgt dadurch, dass das belastete Konto wieder auf den Stand gebracht 

wird, auf dem es sich ohne den nicht autorisierten Zahlungsvorgang befun-

den hätte, wobei der Betrag auf dem Zahlungskonto des Zahlers spätestens 

zum Tag der Kontobelastung wertzustellen ist. Hat das Kreditinstitut der 

Finanzmarktaufsicht berechtigte Gründe für den Verdacht, dass ein betrüge-

risches Verhalten des Kunden vorliegt, schriftlich mitgeteilt, hat das Kreditin-

stitut seine Erstattungsverpflichtung unverzüglich zu prüfen und zu erfüllen, 

wenn sich der Betrugsverdacht nicht bestätigt. Wurde der nicht autorisierte 

Zahlungsvorgang über einen Zahlungsauslösedienstleister ausgelöst, so trifft 

die Erstattungsverpflichtung das Kreditinstitut. 

 

8. Benachrichtigung bei Ausbleiben von Mitteilungen 

Z 17 

Der Kunde, der Unternehmer ist, hat das Kreditinstitut unverzüglich zu 

benachrichtigen, falls ihm regelmäßige Mitteilungen des Kreditinstituts 

(wie z. B. Rechnungsabschlüsse oder Depotaufstellungen) oder sonstige 

Mitteilungen oder Sendungen des Kreditinstituts, mit denen der Kunde 

nach Lage des Falles rechnen musste, nicht innerhalb der Frist, die übli-

cherweise für die vereinbarte Übermittlung zu veranschlagen ist, zuge-

hen. Dies gilt nicht für Mitteilungen und Sendungen im Zusammenhang 

mit Zahlungsdiensten. 
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9. Übersetzungen 

Z 18 

Fremdsprachige Urkunden aller Art sind dem Kreditinstitut auf Verlan-

gen auch in deutschsprachiger Übersetzung, die von einem gerichtlich 

beeideten Übersetzer beglaubigt ist, vorzulegen. 

 

F. Erfüllungsort; Rechtswahl; Gerichtsstand 

1 Erfüllungsort  

Z 19 

Erfüllungsort für beide Teile sind die Geschäftsräume des Kreditinsti-

tuts. Dies gilt nicht für Zahlungen, die ein Verbraucher an das Kredit-

institut zu leisten hat. 

 

2. Rechtswahl 

Z 20 

Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kreditinstitut und dem 

Kunden gilt österreichisches Recht, wenn der Kunde im Zeitpunkt der 

Begründung der Geschäftsbeziehung seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

in Österreich hat.  

Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kreditinstitut und dem 

Kunden, der Verbraucher ist und der im Zeitpunkt der Begründung 

der Geschäftsbeziehung seinen gewöhnlichen Aufenthalt nicht in 

Österreich, sondern in einem anderen EWR-Mitgliedstaat hat, gilt 

österreichisches Recht mit der Maßgabe, dass günstigere zwingende 

Verbraucherschutzbestimmungen des Staates seines gewöhnlichen 

Aufenthalts anwendbar bleiben, wenn das Recht dieses EWR-Staates 

nach der Rom-I-VO ohne die Rechtswahl anzuwenden wäre. 

 

3. Gerichtsstand 

Z 21 

(1) Klagen eines Unternehmers gegen das Kreditinstitut können nur 

beim sachlich zuständigen Gericht am Sitz der Hauptniederlassung des 

Kreditinstituts erhoben werden. Dieser Gerichtsstand ist auch für 

Klagen des Kreditinstituts gegen einen Unternehmer maßgeblich, 

wobei das Kreditinstitut berechtigt ist, seine Rechte auch bei jedem 

anderen örtlich und sachlich zuständigen Gericht geltend zu machen.  

 

(2) Der für Klagen eines Verbrauchers oder gegen einen Verbraucher 

bei Vertragsabschluss mit dem Kreditinstitut gegebene allgemeine 

Gerichtsstand in Österreich bleibt auch dann erhalten, wenn der 

Verbraucher nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz ins Ausland 

verlegt und österreichische gerichtliche Entscheidungen in diesem 

Land vollstreckbar sind. 

 

G. Beendigung der Geschäftsverbindungen  

1. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Unter-

nehmern 

Z 22 

Soweit keine Vereinbarung auf bestimmte Zeit vorliegt, können das 

Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder 

einzelne Teile davon (auch Kreditverträge und Rahmenverträge für 

Zahlungsdienste wie insbesondere Zahlungskontoverträge) jederzeit 

unter Einhaltung einer angemessenen Frist kündigen.  

Im Voraus bezahlte Entgelte werden nicht rückerstattet.  

 

2. Ordentliche Kündigung in der Geschäftsverbindung mit Verbrau-

chern 

Z 23 

(1) Der Kunde kann einen Rahmenvertrag für Zahlungsdienste, insbe-

sondere den Zahlungskontovertrag, jederzeit unter Einhaltung einer 

Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos kündigen. Das Recht zur 

kostenlosen und fristlosen Kündigung eines Rahmenvertrags für Zah-

lungsdienste anlässlich einer vom Kreditinstitut vorgeschlagenen 

Änderung der AGB oder eines Rahmenvertrags für Zahlungsdienste (Z 

2) bleibt unberührt.  

 

(2) Kreditverträge mit unbestimmter Laufzeit kann der Kunde jederzeit 

unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat kostenlos 

kündigen.  

 

(3) Alle übrigen auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Verträge mit 

dem Kreditinstitut kann der Kunde jederzeit unter Einhaltung einer 

Frist von einem Monat kündigen.  

 

(4) Das Kreditinstitut kann alle auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen 

Verträge unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten 

kündigen. Die Kündigung muss in Papierform oder auf einem anderen 

vereinbarten dauerhaften Datenträger mitgeteilt werden. 

3. Kündigung aus wichtigem Grund 

Z 24 

(1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das Kreditinstitut 

und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung auf bestimmte Zeit die 

gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit mit 

sofortiger Wirkung kündigen. 

 

(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt, liegt 

insbesondere vor, wenn  

 

– eine Verschlechterung oder Gefährdung der Vermögensverhältnisse 

des Kunden oder eines Mitverpflichteten eingetreten und dadurch 

die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut 

gefährdet ist,  

 

– der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben über wesentli-

che Teile seiner Vermögensverhältnisse (Vermögen und Verbindlichkeiten) 

oder sonstige wesentliche Umstände gemacht hat und das Kreditinstitut 

bei Kenntnis der wahren Vermögensverhältnisse bzw. Umstände den 

Vertrag nicht abgeschlossen hätte oder  

 

– der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von Si-

cherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann, wodurch die Erfül-

lung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist.  

 

4. Rechtsfolgen 

Z 25 

(1) Mit Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder einzelner 

Geschäftsbeziehungen werden daraus geschuldete Beträge sofort 

fällig. Der Kunde ist außerdem verpflichtet, das Kreditinstitut von allen 

für ihn übernommenen Verpflichtungen zu befreien. 

 

(2) Weiters ist das Kreditinstitut berechtigt, alle für den Kunden über-

nommenen Verpflichtungen zu kündigen und mit Wirkung für den 

Kunden auszugleichen sowie unter Vorbehalt des Eingangs erfolgte 

Gutschriften sofort rückzubelasten. Ansprüche aus Wertpapieren, insbe-

sondere Wechsel und Schecks, können vom Kreditinstitut bis zur Abde-

ckung eines etwa vorhandenen Schuldsaldos geltend gemacht werden. 

 

(3) Im Falle der Beendigung der gesamten Geschäftsverbindung oder 

einzelner Geschäftsbeziehungen wird das Kreditinstitut dem Kunden, 

der Verbraucher ist, die für einen bestimmten Zeitraum im Voraus 

bezahlten Entgelte für Zahlungsdienstleistungen anteilmäßig erstatten.  

 

(4) Die AGB gelten auch nach Beendigung der Geschäftsverbindung 

bis zur völligen Abwicklung weiter. 

 

H. Auszahlungsverweigerungsrecht 

Z 26 

(1) Das Kreditinstitut darf die Auszahlung des Kreditbetrags aus sach-

lich gerechtfertigten Gründen verweigern.  

 

(2) Sachlich gerechtfertigte Gründe im Sinne des Absatzes 1 liegen 

dann vor, wenn sich nach Vertragsabschluss  

 

– Umstände ergeben, die eine Verschlechterung der Vermögenslage 

des Kreditnehmers oder eine Entwertung bedungener Sicherheiten in 

einem solchen Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des Kredits 

oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung der Sicherhei-

ten gefährdet sind, oder  

 

– beim Kreditinstitut der objektiv begründete Verdacht ergibt, dass 

der Kreditbetrag durch den Kreditnehmer auf eine vertrags- oder 

gesetzeswidrige Art verwendet wird. 

 

(3) Verbrauchern hat das Kreditinstitut diese Absicht unverzüglich auf 

Papier oder einem anderen dauerhaften Datenträger unter Angabe der 

Gründe mitzuteilen. Die Angabe der Gründe hat zu unterbleiben, soweit 

dadurch die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet würde. 
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2 Bankauskunft 

Z 27 

Allgemein gehaltene bankübliche Auskünfte über die wirtschaftliche 

Lage eines Unternehmens werden, soweit keine Verpflichtung hierzu 

besteht, nur unverbindlich und gegenüber Unternehmern nur schriftlich 

erteilt. 

 

3 Eröffnung und Führung von Konten und Depots 

A. Anwendungsbereich 

Z 28 

Soweit nichts anderes bestimmt wird, gelten die im Folgenden für Kon-

ten getroffenen Regelungen auch für Depots. 

 

B. Eröffnung von Konten 

Z 29 

Bei Eröffnung eines Kontos hat der künftige Kontoinhaber seine Identi-

tät nachzuweisen. Konten werden unter dem Namen oder der Firma des 

Kontoinhabers und einer Nummer (IBAN) geführt. 

 

C. Unterschriftsproben 

Z 30 

Diejenigen Personen, die über Konto und Depot verfügungsberechtigt 

bzw. zeichnungsberechtigt sein sollen, haben beim Kreditinstitut ihre 

Unterschrift zu hinterlegen. Das Kreditinstitut wird schriftliche Dispositi-

onen im Rahmen der Kontoverbindung mit dem Kunden aufgrund der 

hinterlegten Unterschriften zulassen. 

 

D. Verfügungsberechtigung und Zeichnungsberechtigung 

1. Verfügungsberechtigung 

Z 31 

Zur Verfügung über das Konto ist lediglich der Kontoinhaber berechtigt. Zu 

seiner Vertretung sind nur jene Personen befugt, deren Vertretungsberechti-

gung sich aus dem Gesetz ergibt oder denen ausdrücklich und schriftlich 

eine Vollmacht zur Verfügung über dieses Konto erteilt wurde; sie haben 

ihre Identität und Vertretungsberechtigung nachzuweisen. Bei Vorsorgevoll-

machten, deren Wirksamkeit (= insbesondere Eintritt der Geschäftsunfähig-

keit) im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wurde, 

genügt eine Vollmacht, die allgemein die Verfügung über die Konten des 

Vollmachtgebers umfasst. 

 

2. Zeichnungsberechtigung 

Z 32 

(1) Der Kontoinhaber kann anderen Personen ausdrücklich und schriftlich 

eine Zeichnungsberechtigung erteilen. Der Zeichnungsberechtigte hat dem 

Kreditinstitut seine Identität nachzuweisen. Der Zeichnungsberechtigte ist 

ausschließlich zur Vornahme und zum Widerruf von Dispositionen über die 

Kontoforderung befugt.  

 

(2) Die Zeichnungsberechtigung über ein Depot umfasst auch die Be-

fugnis, Wertpapiere im Rahmen der vorhandenen Deckung am Verrech-

nungskonto zu kaufen und zu verkaufen. 

 

E. Besondere Kontoarten 

1. Subkonto 

Z 33 

Zu einem Konto können Subkonten geführt werden. Selbst wenn diese 

mit einer Subbezeichnung versehen werden, ist dem Kreditinstitut 

gegenüber ausschließlich der Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 

 

2. Treuhandkonto  

Z 34 

Bei Treuhandkonten ist dem Kreditinstitut gegenüber ausschließlich der 

Treuhänder als Kontoinhaber berechtigt und verpflichtet. 

3. Gemeinschaftskonto  

Verfügungsberechtigung 

Z 35 

(1) Ein Konto kann auch für mehrere Inhaber eröffnet werden (Gemein-

schaftskonto). Verfügungen über das Konto, insbesondere dessen 

Schließung und die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen, können 

nur von allen Inhabern gemeinsam vorgenommen werden. Zeichnungs-

berechtigungen können von jedem einzelnen Kontomitinhaber widerru-

fen werden. Jeder Kontoinhaber kann sich im Einzelfall bei Verfügungen 

über das Konto durch einen eigens dazu Bevollmächtigten vertreten 

lassen. 

 

(2) Für Verpflichtungen aus dem Konto haften alle Inhaber zur ungeteil-

ten Hand. 

 

(3) Wurde nicht ausdrücklich anderes vereinbart, so ist jeder Kontomitinha-

ber allein berechtigt, über die Kontoforderung zu disponieren. Diese Be-

rechtigung umfasst auch die Befugnis, Wertpapiere im Rahmen der vor-

handenen Deckung am Verrechnungskonto zu kaufen und zu verkaufen. 

Sie wird jedoch durch den ausdrücklichen Widerspruch eines anderen 

Kontoinhabers beendet; in diesem Fall sind nur alle Mitinhaber gemein-

sam berechtigt. 

 

4. Fremdwährungskonto und Transaktionen in fremder Währung 

Z 36 

(1) Führt das Kreditinstitut für den Kunden ein Fremdwährungskonto, so 

sind Geldbeträge in der betreffenden ausländischen Währung diesem 

Konto gutzuschreiben, sofern nicht ein anderslautender Zahlungsauftrag 

vorliegt. Besteht kein Fremdwährungskonto, so darf das Kreditinstitut 

Geldbeträge in ausländischer Währung dem im Zahlungsauftrag ange-

gebenen Konto des Empfängers in inländischer Währung gutschreiben.  

 

(2) Die Verpflichtung des Kreditinstituts zur Ausführung einer Verfügung 

zulasten eines Fremdwährungsguthabens oder zur Erfüllung einer 

Fremdwährungsverbindlichkeit ist in dem Umfang und solange ausge-

setzt, wie das Kreditinstitut in der Währung, auf die das Fremdwäh-

rungsguthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch beding-

ter Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder 

nur eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese 

Maßnahmen oder Ereignisse andauern, ist das Kreditinstitut auch nicht 

zu einer Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der 

Währung, in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch 

Anschaffung von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung des Kreditinsti-

tuts zur Ausführung einer Verfügung zulasten eines Fremdwährungs-

guthabens ist dagegen nicht ausgesetzt, wenn sie das Kreditinstitut 

vollständig im eigenen Haus ausführen kann. Das Recht des Kunden 

und des Kreditinstituts, fällige gegenseitige Forderungen in derselben 

Währung miteinander zu verrechnen, bleibt von den vorstehenden 

Regelungen unberührt. 

 

F. Kontoabschlüsse und Depotaufstellungen 

Z 37 

(1) Mangels anderer Vereinbarung schließt das Kreditinstitut Konten 

vierteljährlich ab. Depotaufstellungen werden dem Kunden vierteljährlich 

mitgeteilt. 

 

(2) Die seit dem jeweils letzten Kontoabschluss angefallenen Zinsen und 

Entgelte sind Teil des Abschlusssaldos, der in der Folge weiter verzinst wird. 

Durch die Zuschreibung der Zinsen zum Kontosaldo (Kapitalisierung) fallen in 

weiterer Folge Zinsen auf die Zinsen an («Zinseszinsen»). 
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4 Giroverkehr 

A. Überweisungsaufträge 

Z 38 

(1) Kundenidentifikatoren, die vom Kunden für die Auslösung und für 

die Ausführung eines Zahlungsauftrags durch das Kreditinstitut anzuge-

ben sind, sind 

 

(i) bei Überweisungsaufträgen in EUR zugunsten eines Empfängers, 

dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister innerhalb Österreichs 

und anderer Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) ge-

führt wird, die International Bank Account Number (IBAN), 

 

(ii) bei Überweisungsaufträgen in einer anderen Währung als EUR zuguns-

ten eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister 

innerhalb Österreichs und anderer Staaten des EWR geführt wird,  

– der IBAN und der Bank Identifier Code (BIC) des Zahlungsdienstleis-

ters des Empfängers oder 

– die Kontonummer des Empfängers und entweder Name, Bankleit-

zahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers, 

 

(iii) bei Überweisungen (in EUR oder in einer anderen Währung) zugunsten 

eines Empfängers, dessen Konto bei einem Zahlungsdienstleister außer-

halb des EWR geführt wird,  

– der IBAN und der BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers 

oder 

– die Kontonummer des Empfängers und entweder Name, Bankleit-

zahl oder BIC des Zahlungsdienstleisters des Empfängers. 

 

(2) Zusätzlich zu den Kundenidentifikatoren gemäß Abs. 1 hat der 

Kunde den Namen des Empfängers anzugeben; dieser ist jedoch kein 

Kundenidentifikator. 

 

(3) Das Kreditinstitut führt einen Überweisungsauftrag anhand des/der 

Kundenidentifikators/en aus; alle sonstigen Angaben einschließlich 

Empfängername bleiben dabei unbeachtet. 

 

(4) Der im Überweisungsauftrag angegebene Verwendungszweck ist für 

das Kreditinstitut in jedem Fall unbeachtlich.  

 

(5) Die Übernahme eines Überweisungsauftrags durch das Kreditinstitut 

begründet allein noch keinerlei Rechte eines Dritten gegenüber dem 

Kreditinstitut.  

 

(6) Das Kreditinstitut ist zur Durchführung eines Überweisungsauftrags nur 

dann verpflichtet, wenn dafür auf dem angegebenen Konto des Kunden 

vollständige Deckung (Guthaben, vereinbarte Überziehungsmöglichkeit) 

vorhanden ist.  

 

(7) Der Kunde ist berechtigt, für die Erteilung des Überweisungsauftrags 

an das Kreditinstitut auch einen Zahlungsauslösedienst zu nutzen, es sei 

denn, das Zahlungskonto des Kunden ist für ihn nicht online zugänglich. 

 

(8) Beim Kreditinstitut oder bei einem vom Kunden beauftragten Zah-

lungsauslösedienstleister eingegangene Überweisungsaufträge (Z 39) 

können vom Kunden nicht einseitig widerrufen werden. Ist zu einem 

Überweisungsauftrag ein späterer Durchführungstermin vereinbart, tritt 

die Unwiderruflichkeit erst mit Ablauf des dem Durchführungstermin 

vorangehenden Geschäftstags ein.  

 

(9) Sofern das Kreditinstitut die Durchführung eines Überweisungsauftrags 

ablehnt, wird es den Kunden in der mit dem Kunden vereinbarten Form so 

rasch wie möglich, jedenfalls aber innerhalb der in Z 39 (3) und (4) genann-

ten Fristen, über die Ablehnung und darüber informieren, wie der Überwei-

sungsauftrag berichtigt werden kann, um die Durchführung künftig zu 

ermöglichen.  

Die Angabe eines Grundes für die Ablehnung wird nur erfolgen, sofern dies 

nicht einen Verstoß gegen österreichische oder gemeinschaftsrechtliche 

Rechtsvorschriften bzw. eine gerichtliche oder verwaltungsbehördliche 

Anordnung darstellen würde. Überweisungsaufträge, die das Kreditinstitut 

berechtigterweise ablehnt, lösen die in Z 39 dieser Bedingungen vereinbar-

ten Ausführungsfristen nicht aus.  

 

(10) Informationen über ausgeführte Überweisungsaufträge (Referenz, 

Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung der 

Belastung) und sonstige zulasten seines Kontos ausgeführte Zahlungen, 

insbesondere im Rahmen von SEPA-Lastschriften, werden dem Kunden 

anlässlich der jeweiligen Transaktion auf dem Kontoauszug bzw. dem 

entsprechenden Beleg ausgewiesen. 

Der Kunde, der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht zum 

Betrieb eines Unternehmens gehört, kann verlangen, dass ihm der 

Kontoauszug vom Kreditinstitut einmal monatlich kostenlos auf die mit 

ihm in einem Rahmenvertrag zu Zahlungsdienstleistungen für die Zur-

verfügungstellung von Informationen vereinbarte Weise (z. B. Postver-

sand oder im Rahmen des Internet-Banking) derart zugänglich gemacht 

wird, dass er diesen unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

Ein Kunde, der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht zum 

Betrieb eines Unternehmens gehört, kann zudem verlangen, dass ihm 

der Kontoauszug einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz 

postalisch übermittelt wird. 

 

Ausführungsfristen 

Z 39 

(1) Zahlungsaufträge, die nach den für die jeweilige Zahlungsart festge-

legten Uhrzeiten (Eingangszeitpunkte) nahe am Ende des Geschäftstags 

oder an einem Tag, der kein Geschäftstag ist, beim Kreditinstitut einlan-

gen, werden so behandelt, als seien sie am folgenden Geschäftstag 

eingegangen. Das Kreditinstitut wird dem Kunden, der eine natürliche 

Person ist und dessen Konto nicht zum Betrieb eines Unternehmens 

gehört, rechtzeitig vor und bei Abschluss des Vertrags und danach bei 

jeder Änderung der Eingangszeitpunkte die festgelegten Eingangszeit-

punkte in Papierform oder – bei entsprechender Vereinbarung mit dem 

Kunden – auf einem anderen dauerhaften Datenträger mitteilen. Als 

Geschäftstag gilt jeder Tag, an dem das Kreditinstitut den für die Aus-

führung des beauftragten Zahlungsvorgangs erforderlichen Geschäfts-

betrieb unterhält. 

 

(2) Wird zwischen dem Kunden, der einen Zahlungsauftrag erteilt, und dem 

Kreditinstitut vereinbart, dass die Ausführung eines Zahlungsauftrags zu 

einem bestimmten Tag oder am Ende eines bestimmten Zeitraums oder an 

dem Tag, an dem der Kunde dem Kreditinstitut den Geldbetrag zur Verfü-

gung stellt, beginnen soll, so gilt der vereinbarte Termin als Zeitpunkt des 

Eingangs. Fällt der vereinbarte Termin nicht auf einen Geschäftstag des 

Kreditinstituts, so wird der Zahlungsauftrag so behandelt, als sei er am 

darauffolgenden Geschäftstag eingegangen. 

 

(3) Das Kreditinstitut stellt sicher, dass nach dem Eingangszeitpunkt der 

Betrag, der Gegenstand des Zahlungsvorgangs ist, spätestens am Ende 

des folgenden Geschäftstags (bei in Papierform ausgelösten Zahlungs-

vorgängen am Ende des zweitfolgenden Geschäftstags), beim Zah-

lungsdienstleister des Zahlungsempfängers einlangt. Dieser Absatz 

findet nur auf folgende Zahlungsvorgänge Anwendung:  

– Zahlungsvorgänge in Euro innerhalb des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR),  

– Zahlungsvorgänge, bei denen Beträge in Euro auf ein Konto in einem 

nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörenden EWR-Vertragsstaat 

transferiert werden und in diesem die Währungsumrechnung durch-

geführt wird.  

 

(4) Für in Abs. 3 nicht genannte Zahlungsvorgänge innerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraumes (EWR) beträgt die in Abs. 3 angesprochene 

Ausführungsfrist höchstens 4 Geschäftstage. 

 

B. Gutschriften und Stornorecht 

Z 40 

(1) Bei aufrechtem Zahlungskontovertrag ist das Kreditinstitut verpflichtet 

und unwiderruflich befugt, Geldbeträge für den Kunden entgegenzuneh-

men und seinem Konto gutzubringen. Den Auftrag, einem Kunden einen 

Geldbetrag zur Verfügung zu stellen, wird das Kreditinstitut durch Gutschrift 

des Betrags auf dem Konto des Zahlungsempfängers ausführen, wenn sich 

aus dem Auftrag nichts anderes ergibt. 

 

(2) Informationen über seinem Konto gutgeschriebene Überweisungen 

(Referenz, Betrag, Währung, Entgelte, Zinsen, Wechselkurs, Wertstellung 

der Gutschrift) werden dem Kunden, der eine natürliche Person ist und 

dessen Konto nicht zum Betrieb eines Unternehmens gehört, – sofern 

noch nicht anlässlich der jeweiligen Transaktion im Kontoauszug bzw. 

dem entsprechenden Beleg ausgewiesen – einmal monatlich kostenlos 

vom Kreditinstitut auf die mit dem Kunden vereinbarte Weise (z. B. Post-

versand oder im Rahmen des Internet Banking) derart zugänglich ge-

macht, dass er diese unverändert aufbewahren und reproduzieren kann. 

Der Kunde, der eine natürliche Person ist und dessen Konto nicht zum 

Betrieb eines Unternehmens gehört, kann zudem verlangen, dass ihm der 

Kontoauszug einmal monatlich gegen angemessenen Kostenersatz posta-

lisch übermittelt wird. 
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(3) Das Kreditinstitut ist berechtigt, eigene Entgelte für die Überweisung 

vom gutzuschreibenden Betrag abzuziehen. Das Kreditinstitut wird den 

Überweisungsbetrag und abgezogene Entgelte gesondert ausweisen. 

Wird ein dem Kunden gutzuschreibender Zahlungsvorgang vom oder 

über den Kunden als Zahlungsempfänger ausgelöst, so wird das Kredit-

institut dem Kunden den Betrag der Gutschrift auf seinem Konto in 

voller Höhe gutschreiben.  

 

(4) Das Kreditinstitut kann Gutschriften, die es aufgrund eines eigenen 

Irrtums vorgenommen hat, jederzeit stornieren. In anderen Fällen wird das 

Kreditinstitut die Gutschrift nur dann stornieren, wenn ihm die Unwirk-

samkeit des Überweisungsauftrags nachgewiesen wurde. Durch einen 

zwischenzeitlichen Rechnungsabschluss wird das Recht zum Storno nicht 

beseitigt. Besteht das Recht zum Storno, kann das Kreditinstitut die Verfü-

gung über die gutgeschriebenen Beträge verweigern. 

 

C. Gutschrift Eingang vorbehalten 

Z 41 

(1) Schreibt das Kreditinstitut Beträge, die es im Auftrag des Kunden 

einzuziehen hat (insbesondere im Rahmen des Inkassos von Schecks, 

Wechseln und anderen Wertpapieren, Lastschriften etc.) oder die auf 

das Konto des Kunden überwiesen werden sollen, dem Konto des 

Kunden gut, bevor der einzuziehende oder überwiesene Betrag beim 

Kreditinstitut eingelangt ist, so geschieht dies nur unter Vorbehalt des 

tatsächlichen Einlangens des gutgeschriebenen Betrags beim Kreditinsti-

tut. Dies gilt auch dann, wenn der einzuziehende Betrag beim Kreditin-

stitut zahlbar sein sollte.  

 

(2) Aufgrund des Vorbehalts ist das Kreditinstitut berechtigt, die Gut-

schrift durch einfache Buchung rückgängig zu machen, wenn der Ein-

zug oder die Überweisung gescheitert ist oder aufgrund der wirtschaftli-

chen Verhältnisse eines Zahlungsverpflichteten, behördlicher Eingriffe 

oder anderer Gründe absehbar ist, dass das Kreditinstitut die unbe-

schränkte Verfügungsmöglichkeit über den einzuziehenden oder über-

wiesenen Betrag nicht erlangen wird. 

 

(3) Der Vorbehalt kann ferner ausgeübt werden, wenn der gutgeschrie-

bene Betrag im Ausland eingezogen oder vom Ausland überwiesen 

wurde und nach dem ausländischen Recht oder aufgrund einer mit 

ausländischen Kreditinstituten getroffenen Vereinbarung von dritter 

Seite dem Kreditinstitut rückbelastet wird.  

 

(4) Bei aufrechtem Vorbehalt ist das Kreditinstitut auch berechtigt, dem 

Kunden die Verfügung über die gutgeschriebenen Beträge zu verweigern. 

Der Vorbehalt wird durch Rechnungsabschlüsse nicht beseitigt. 

 

D. Belastungsbuchungen 

Z 42 

(1) Bei Überweisungsaufträgen sind Belastungsbuchungen erst dann als 

Mitteilung über die Durchführung zu verstehen, wenn die Belastungsbu-

chung nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen (siehe Z 39 (1) dieser Bedin-

gungen) rückgängig gemacht wird.  

 

(2) Schecks, sonstige Zahlungsanweisungen sowie SEPA-Firmenlastschriften 

(Z 42a) sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung auf dem bezogenen 

Konto des Kunden nicht innerhalb von drei Geschäftstagen rückgängig 

gemacht wird, es sei denn, das Kreditinstitut hat schon zuvor den Einreicher 

von der Einlösung verständigt oder an ihn Barzahlung geleistet. SEPA-

Lastschriften (Z 42a) sind mit Ablauf von fünf Geschäftstagen eingelöst. 

 

E. SEPA-Lastschriften 

Z 42a 

(1) Ein SEPA-Lastschriftmandat liegt vor, wenn der Zahler einem Zahlungs-

empfänger die Ermächtigung erteilt hat, Beträge von seinem Konto einzu-

ziehen. Ein SEPA-Firmenlastschriftmandat liegt vor, wenn der Zahler einem 

Zahlungsempfänger die Ermächtigung erteilt hat, Beträge von seinem 

Konto einzuziehen, wobei sowohl Zahler als auch Zahlungsempfänger 

Unternehmer sind und der Zahler seinem Kreditinstitut einen entsprechen-

den Abbuchungsauftrag erteilt hat.  

Der Kunde stimmt der Belastung seines Kontos mit Beträgen, die von ihm 

ermächtigte Dritte mittels SEPA-Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift 

zulasten seines Kontos beim Kreditinstitut einziehen, zu. Diese Zustim-

mung kann vom Kunden jederzeit widerrufen werden. Ein derartiger 

Widerruf wirkt ab dem seinem Eingang beim Kreditinstitut folgenden 

Geschäftstag. In gleicher Weise kann gegenüber dem Kreditinstitut die 

Zustimmung für Einzüge eines ermächtigten Dritten mittels SEPA-

Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift auf einen bestimmten Betrag oder 

eine bestimmte Periodizität oder beides begrenzt werden. 

(2) Das Kreditinstitut führt SEPA-Lastschriften und SEPA-Firmenlastschriften, 

mit welchen das Konto des Kunden belastet werden soll, aufgrund der vom 

einziehenden Kreditinstitut übermittelten International Bank Account Num-

ber (IBAN) durch. Die Angaben zur IBAN stellen den Kundenidentifikator dar, 

anhand dessen die SEPA-Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift durchge-

führt wird. Werden vom einziehenden Kreditinstitut darüber hinaus gehende 

Angaben zum Kunden, wie insbesondere der Name des Inhabers des Kon-

tos, von dem eingezogen werden soll, gemacht, dienen diese daher lediglich 

zu Dokumentationszwecken und bleiben bei der Ausführung der SEPA-

Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift unbeachtet. 

 

(3) Der Kunde kann vom Kreditinstitut die Erstattung des seinem Konto 

aufgrund eines von ihm erteilten SEPA-Lastschriftmandats angelasteten 

Betrags binnen acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung seines 

Kontos verlangen. Das Kreditinstitut hat diesem Verlangen des Kunden 

innerhalb von zehn Geschäftstagen nach Erhalt nachzukommen und die 

Belastung seines Kontos mit dem eingezogenen Betrag mit Wertstellung 

zum Datum der Belastung des Kontos rückgängig zu machen. 

 

(4) Abweichend von Abs. 3 hat bei SEPA-Firmenlastschriften der Kunde 

kein Recht, die Erstattung des seinem Konto aufgrund eines von ihm 

erteilten SEPA-Firmenlastschriftmandats angelasteten Betrags zu verlan-

gen.  

 

(5) War die zulasten des Kontos des Kunden ausgeführte SEPA-

Lastschrift bzw. SEPA-Firmenlastschrift vom Kunden nicht autorisiert, 

kann der Kunde die Erstattung des belasteten Betrags binnen der Frist 

gemäß Z 16a (1) verlangen. Die Frist wird jeweils nur ausgelöst, wenn 

das Kreditinstitut dem Kunden die Information nach Z 38 (9, 10) zur 

Verfügung gestellt hat. 

 

5 Entgelte für Leistungen und Aufwandersatz 

A. Entgelt- und Leistungsänderungen gegenüber Unternehmern  

Z 43 

Entgelte und deren Anpassungen werden mit den Kunden gesondert 

vereinbart. 

 

B. Änderungen der mit Verbrauchern vereinbarten Entgelte des Kunden 

Z 44 

Entgelte und deren Anpassungen werden mit den Kunden gesondert 

vereinbart. 

 

Z 44 a entfällt 

 

C. Änderung von Zinssätzen 

Z 45 

Zinsen und deren Anpassungen werden mit den Kunden gesondert 

vereinbart. 

 

Z 46 entfällt 

 

D. Aufwandersatz durch Unternehmer 

Z 47 

Der Kunde, der Unternehmer ist, trägt alle aufgrund der Geschäftsverbin-

dung mit ihm entstehenden, notwendigen und nützlichen Aufwendun-

gen, Auslagen, Spesen und Kosten, insbesondere Stempel- und Rechtsge-

bühren, Steuern, Porti, Kosten für Versicherung, Rechtsvertretung, Betrei-

bung und Einbringung, betriebswirtschaftliche Beratung, Telekommunika-

tion sowie Bestellung, Verwaltung und Verwertung oder Freigabe von 

Sicherheiten. Das Kreditinstitut darf diese Aufwendungen ohne Einzelauf-

stellungen in einem Gesamtbetrag in Rechnung stellen, soweit der Kunde 

nicht ausdrücklich eine Einzelaufstellung verlangt. 

 

6 Sicherheiten 

A. Bestellung und Verstärkung von Sicherheiten 

Z 48 

(1) Wenn in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern nachträglich 

Umstände eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobe-

wertung der Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen, ist das Kredit-

institut berechtigt, die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten 

innerhalb angemessener Frist zu verlangen. Dies ist insbesondere dann 

der Fall, wenn sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachtei-

lig verändert haben oder zu verändern drohen oder die vorhandenen 

Sicherheiten sich wertmäßig verschlechtert haben oder zu verschlechtern 

drohen.  

 

(2) Dies gilt auch, wenn bei Entstehen der Ansprüche die Bestellung von 

Sicherheiten nicht verlangt wurde. 
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B. Pfandrecht des Kreditinstituts 

1. Umfang und Entstehen  

Z 49 

(1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht für Forderungen 

gemäß Z 50 an seinen Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit Willen 

des Kunden in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen.  

 

(2) Das Pfandrecht besteht insbesondere auch an allen pfändbaren 

Ansprüchen des Kunden gegenüber dem Kreditinstitut, z. B. aus Gutha-

ben. Unterliegen dem Pfandrecht des Kreditinstituts Wertpapiere, so 

erstreckt sich das Pfandrecht auch auf die zu diesen Wertpapieren 

gehörenden Zins- und Gewinnanteilscheine.  

 

Z 50 

(1) Das Pfandrecht sichert die Ansprüche des Kreditinstituts gegen den 

Kunden aus der Geschäftsverbindung, auch wenn die Ansprüche be-

dingt, befristet oder noch nicht fällig sind. Ist der Kunde Unternehmer, 

sichert das Pfandrecht auch gesetzliche Ansprüche des Kreditinstituts 

sowie Ansprüche gegen Dritte, für deren Erfüllung der Kunde persönlich 

haftet. 

 

(2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung der 

Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des Kreditinsti-

tuts gemäß Abs. 1 in diesem Zeitpunkt bestehen. Entstehen Ansprüche 

des Kreditinstituts nach diesem Zeitpunkt, entsteht das Pfandrecht mit 

dem Entstehen der Ansprüche des Kreditinstituts. Die in Z 51 (1) gere-

gelten Ausnahmen vom Pfandrecht gelten in beiden Fällen. 

 

(3) Falls der Wert der Sachen und Rechte des Kunden, an denen das 

Pfandrecht des Kreditinstituts besteht, höher als die besicherte Forde-

rung des Kreditinstituts ist, wird das Kreditinstitut das Pfandrecht nur an 

Rechten und Sachen geltend machen, deren Wert 120 Prozent der 

Forderungshöhe entspricht. Erstreckt sich das Pfandrecht auf mehrere 

Sachen und/oder Rechte, wird das Kreditinstitut das Pfandrecht an jenen 

Sachen bzw. Rechten geltend machen, deren Verwertung mit den 

geringsten Kosten verbunden ist. 

 

2. Ausnahmen vom Pfandrecht 

Z 51 

(1) Nicht vom Pfandrecht umfasst sind Sachen und Rechte, die vom 

Kunden vor Entstehen des Pfandrechts für die Durchführung eines 

bestimmten Auftrags gewidmet wurden, wie z. B. Beträge für die Einlö-

sung eines bestimmten Schecks oder Wechsels sowie zur Ausführung 

einer bestimmten Überweisung. Dies gilt jedoch nur so lange, als die 

Widmung aufrecht ist. 

 

(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Pfandrechts 

Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über Guthaben auf Zah-

lungskonten durchführen, solange dem Kunden keine Mitteilung des 

Kreditinstituts über die Geltendmachung des Pfandrechts zugegangen 

ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als Disposition des Kunden. 

Gehen am Zahlungskonto Zahlungen auf nicht oder nur beschränkt 

pfändbare Geldforderungen (Arbeitseinkommen bzw. Pensionseinkom-

men in Höhe des Existenzminimums) des Kunden ein, erfasst das Pfand-

recht des Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Zahlungskonto nur 

den pfändbaren Teil dieser Eingänge.  

 

(3) Das Pfandrecht erstreckt sich weiters nicht auf Vermögenswerte, die 

der Kunde vor Entstehen des Pfandrechts dem Kreditinstitut als Treugut 

schriftlich offengelegt hat oder die ohne den Willen des Kunden in die 

Innehabung des Kreditinstituts gelangt sind. 

 

C. Freigabe von Sicherheiten 

Z 52 

Auf Verlangen des Kunden wird das Kreditinstitut Sicherheiten freige-

ben, soweit es an diesen kein berechtigtes Sicherungsinteresse hat. 

 

Z 52 a entfällt 

 

D. Zurückbehaltungsrecht 

Z 53 

Das Kreditinstitut kann ihm obliegende Leistungen an den Kunden wegen 

aus der Geschäftsverbindung entstandener Ansprüche zurückbehalten, 

auch wenn sie nicht auf demselben rechtlichen Verhältnis beruhen. Die 

Z 50 und 51 gelten entsprechend. 

7 Aufrechnung und Verrechnung 

A. Aufrechnung 

1. Durch das Kreditinstitut  

Z 54 

(1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, zwischen sämtlichen Ansprüchen des 

Kunden, soweit sie pfändbar sind, und sämtlichen Verbindlichkeiten des 

Kunden ihm gegenüber aufzurechnen.  

 

(2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden Aufrechnungs-

rechts Dispositionen des Kunden zugunsten Dritter über Guthaben aus 

Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine Aufrechnungser-

klärung zugegangen ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht als 

Disposition des Kunden. 

 

2. Durch den Kunden 

Z 55 

Der Kunde, der Verbraucher ist, ist nur dann berechtigt, seine Verbind-

lichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben, wenn das Kreditinstitut 

zahlungsunfähig ist oder die Forderung des Kunden in Zusammenhang 

mit seiner Verbindlichkeit steht oder gerichtlich festgestellt oder vom 

Kreditinstitut anerkannt worden ist. Der Kunde, der Unternehmer ist, 

verzichtet hiermit auch in diesen Fällen unbedingt und unwiderruflich 

darauf, seine Verbindlichkeiten durch Aufrechnung aufzuheben. 

 

B. Verrechnung 

Z 56 

(1) Im Geschäft mit Unternehmern kann das Kreditinstitut abweichend 

von den Bestimmungen des § 1416 ABGB Zahlungen zunächst insoweit 

auf Forderungen des Kreditinstituts anrechnen, als für diese keine Si-

cherheit bestellt wurde oder der Wert der bestellten Sicherheit die 

Forderungen nicht deckt. Dabei ist es ohne Bedeutung, wann die Fällig-

keit der einzelnen Forderungen eingetreten ist. Dies gilt auch im Rah-

men eines Kontokorrentverhältnisses.  

 

(2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur Tilgung 

einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen zunächst auf die 

unbesicherten Teile dieser Forderung anrechnen, auch wenn insofern 

von der Widmung durch den Kunden abgewichen wird. Das Kreditinsti-

tut darf von diesem Recht gemäß Abs. 2 nur Gebrauch machen, wenn 

andernfalls die Einbringlichkeit seiner Forderungen gefährdet wäre. 

 

Besondere Geschäftsarten 

1 Handel in Wertpapieren und anderen Werten 

A. Anwendungsbereich 

Z 57 

Die Bedingungen der Z 59 bis 64 gelten für Wertpapiere und andere 

Werte, selbst wenn sie nicht verbrieft sind. 

 

B. Durchführung 

Z 58 

(1) Das Kreditinstitut führt Aufträge seines Kunden zum Kauf und Ver-

kauf von Wertpapieren in der Regel als Kommissionär aus. 

 

(2) Vereinbart das Kreditinstitut mit dem Kunden hingegen einen Fest-

preis, so schließt es einen Kaufvertrag ab. 

 

(3) Das Kreditinstitut führt – mangels anderer Weisung – Aufträge des 

Kunden nach seiner Ausführungspolitik aus, nachdem es dem Kunden 

diese zur Kenntnis gebracht und der Kunde seine Zustimmung erklärt 

hat. Über wesentliche Änderungen der Ausführungspolitik wird das 

Kreditinstitut den Kunden jeweils informieren.  

 

(4) Das Kreditinstitut kann ihm zugekommene Aufträge zum Kauf und 

Verkauf von Wertpapieren auch teilweise ausführen, wenn die Marktla-

ge eine vollständige Durchführung nicht zulässt. 

 

C. Rechtsvorschriften und Handelsbräuche am Ausführungsort  

Z 59 

Bei der Ausführung des Auftrags muss das Kreditinstitut die am Ausfüh-

rungsort geltenden Rechtsvorschriften und Handelsbräuche beachten. 
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D. Fehlende Deckung  

Z 60 

(1) Das Kreditinstitut darf die Ausführung von Wertpapiergeschäften 

ganz oder teilweise unterlassen, wenn keine entsprechende Deckung 

am Verrechnungskonto vorhanden ist.  

 

(2) Das Kreditinstitut ist jedoch berechtigt, solche Wertpapiergeschäfte 

auszuführen, sofern ihm nicht erkennbar ist, dass der Kunde die Durch-

führung des Auftrags nur bei Deckung am Verrechnungskonto wünscht.  

 

(3) Hat das Kreditinstitut gemäß Abs.2 ein Wertpapiergeschäft ohne 

vorhandene Deckung am Verrechnungskonto ausgeführt und schafft 

der Kunde trotz Aufforderung keine Deckung am Verrechnungskonto 

an, so ist das Kreditinstitut berechtigt, auf Rechnung des Kunden zum 

bestmöglichen Kurs zu verkaufen oder ein Glattstellungsgeschäft abzu-

schließen.  

 

E. Auslandsgeschäfte 

Z 61 

Wird dem Kunden ein Anspruch auf Lieferung von Wertpapieren gutge-

schrieben (Wertpapierrechnung), so entspricht der Anspruch des Kun-

den gegen das Kreditinstitut dem Anteil, den das Kreditinstitut auf 

Rechnung des Kunden am gesamten vom Kreditinstitut für seine Kun-

den gehaltenen Bestand an Wertpapieren derselben Art im Ausland 

hält. 

 

F. Geschäfte in Aktien 

Z 62 

Bei Geschäften in Aktien, deren endgültige Stücke noch nicht im Ver-

kehr sind, haftet das Kreditinstitut weder für die Ausgabe der Stücke 

seitens der Aktiengesellschaft noch für die Möglichkeit einer Ausübung 

der Aktionärsrechte vor Ausgabe der Aktien. 

 

2 Verwahrung von Wertpapieren und anderen Werten 

A. Depotverwahrung 

Z 63 

(1) Das Kreditinstitut ist berechtigt, bei ihm erlegte Wertpapiere dem 

Depot des Begünstigten anzureihen.  

 

(2) Das Kreditinstitut wird ausdrücklich ermächtigt, im Inland ausgestellte 

Wertpapiere auch im Ausland und im Ausland ausgestellte Wertpapiere 

auch im Inland aufzubewahren. Ebenso ist es ermächtigt, auf Namen lau-

tende, im Ausland ausgestellte Wertpapiere unter dem Namen des inländi-

schen Verwahrers oder unter dem des Vertrauensmannes des ausländischen 

Verwahrers («Nominee») eintragen zu lassen.  

 

(3) Gegenüber einem Unternehmer haftet das Kreditinstitut nur für die 

sorgfältige Auswahl des Drittverwahrers. Dies gilt auch für die Erfüllung 

der Verpflichtungen gemäß Z 65 durch den Drittverwahrer. 

 

B. Einlösung von Wertpapieren, Bogenerneuerung, Verlosung, Kündigung 

Z 64 

(1) Das Kreditinstitut sorgt für Abtrennung der fälligen Zins-, Gewinn- 

und Erträgnisanteilscheine und zieht deren Gegenwert ein. Neue Zins-, 

Gewinn- und Erträgnisanteilscheinbogen besorgt das Kreditinstitut ohne 

besonderen Auftrag. 

 

(2) Verlosungen, Kündigungen und sonstige derartige Maßnahmen 

hinsichtlich der verwahrten Wertpapiere überwacht das Kreditinstitut, 

soweit Bekanntmachungen hierüber im «Amtsblatt der Wiener Zeitung» 

erscheinen. Das Kreditinstitut löst verloste und gekündigte Wertpapiere 

sowie Zins-, Gewinn- und Erträgnisanteilscheine ein. 

 

(3) Die Pflichten gemäß den Absätzen 1 und 2 obliegen bei drittverwahrten 

Wertpapieren dem Drittverwahrer. Bei auslandsverwahrten Wertpapieren ist 

das Kreditinstitut nicht verpflichtet, die Nummern in Wertpapierrechnung 

gutgebrachter, insbesondere auch verlosbarer Wertpapiere dem Kunden 

mitzuteilen; das Kreditinstitut bestimmt dann durch Verlosung, welchen 

Kunden die verlosten Wertpapiere zuzuteilen sind.  

Werden hingegen Nummern verlosbarer Wertpapiere mitgeteilt, so haben 

sie nur für die Verlosung und Tilgung Bedeutung, jedoch nur so lange, als 

dies nach der ausländischen Übung der Fall ist. Wäre nach der ausländischen 

Übung mit anteilsmäßiger Verteilung der Einlösungsbeträge verloster Wert-

papiere vorzugehen und wären hierbei die einzelnen Kunden verbleibenden 

Anteile in Stücken nicht darstellbar, dann sind die Kunden, deren Anteile 

eingelöst werden, durch Verlosung zu ermitteln. 

 

C. Prüfungspflicht des Kreditinstituts 

Z 65 

Ob inländische Wertpapiere von Aufgeboten, Zahlungssperren und derglei-

chen betroffen sind, wird einmalig aus Anlass der Einlieferung beim Kreditin-

stitut von diesem anhand der ihm zur Verfügung stehenden inländischen 

Unterlagen geprüft. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloser-

klärung von Wertpapieren erfolgt auch nach Einlieferung. 

 

D. Weiterleitung von Informationen der Emittenten sowie Benachrichti-

gung vom Umtausch und von sonstigen Maßnahmen 

Z 66 

(1) Bei Konvertierung, Kapitalerhöhung, Kapitalherabsetzung, Ver-

schmelzung, Ausübung oder Verwertung von Bezugsrechten, Aufforde-

rung zur Einzahlung, Zusammenlegung, Umstellung, Umtauschangebot, 

Arrosion, Dividenden- oder Kuponauszahlung, zu der der Kunde ein 

Wahlrecht ausüben könnte, Aktiensplit, Wandlung von Wandelanleihen, 

Buchung oder Ausübung der Option bei Optionsscheinen und sonstigen 

wichtigen die Wertpapiere betreffenden Maßnahmen wird das Kreditin-

stitut, wenn hierüber eine Bekanntmachung im «Amtsblatt der Wiener 

Zeitung» erschienen ist oder dem Kreditinstitut namens der Emissions-

stelle oder vom Verwahrer rechtzeitig zukommt, den Kunden zu be-

nachrichtigen versuchen.  

 

(2) Ist der Kunde Aktionär einer Gesellschaft, die ihren Sitz in einem 

EWR-Mitgliedstaat hat und deren Aktien auf einem geregelten Markt in 

einem EWR-Mitgliedstaat zum Handel zugelassen sind, wird das Kredit-

institut unbeschadet des Abs. (1) dem Kunden die für die Ausübung 

seiner Aktionärsrechte erforderlichen Informationen seitens der Gesell-

schaft, die das Kreditinstitut erhält, hinsichtlich der für den Kunden 

verwahrten Wertpapiere unverzüglich übermitteln. Wenn diese Informa-

tionen auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung stehen, darf 

das Kreditinstitut dem Kunden anstelle der Informationen unverzüglich 

die Mitteilung übermitteln, wo die Informationen auf der Website der 

Gesellschaft gefunden werden können. Wenn die Gesellschaft diese 

Informationen oder diese Mitteilung allen ihren Aktionären, die Aktien 

der betreffenden Gattung halten, direkt übermittelt, ist das Kreditinsti-

tut zur Übermittlung der Informationen oder der Mitteilung nicht ver-

pflichtet. 

 

(3) Erteilt der Kunde keine rechtzeitigen Weisungen, so wird das Kredit-

institut nach bestem Ermessen unter Berücksichtigung des Kundeninte-

resses handeln, insbesondere sonst verfallende Rechte zum letztmögli-

chen Zeitpunkt verwerten. 

 

3 Handel in Devisen und Valuten 

A. Art der Durchführung 

Z 67 

Über Devisen und Valuten schließt das Kreditinstitut mit dem Kunden 

einen Kaufvertrag ab. Wird vereinbart, dass das Kreditinstitut als Kom-

missionär für den Kunden tätig wird, gelten die für das Kommissionsge-

schäft im Abschnitt über den Handel mit Wertpapieren getroffenen 

Regelungen sinngemäß. Ein allfälliger Selbsteintritt bedarf keiner aus-

drücklichen Anzeige gemäß § 405 UGB. 

 

B. Termingeschäfte 

Z 68 

entfällt 

 

4 Fremdwährungskredite 

Z 69 

Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt in der Währung zurück-

zuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat.  

 

Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung aushaf-

tenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische Wäh-

rung umzuwandeln, wenn der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig 

ist und trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird.  

 

Dies gilt in Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen darüber hinaus, 

wenn  

– sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisi-

ko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine 

ausreichende Sicherstellung erlangt oder  

– aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu vertre-

tender Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung nicht 

mehr möglich ist. 
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5 Inkasso und Diskontgeschäft, Wechsel- und Scheckverkehr 

A. Anwendungsbereich 

Z 70 

Diese Bedingungen gelten für Wechsel, Schecks und sonstige Einzugspapiere 

(wie kaufmännische Anweisungen und Verpflichtungsscheine). 

 

B. Inkassoauftrag 

Z 71 

Das Inkasso der vorstehend angesprochenen Einzugspapiere erfolgt 

aufgrund eines Inkassoauftrags, wobei das Kreditinstitut zur Annahme 

dieses Inkassoauftrags nicht verpflichtet ist. Ein Ankauf (Diskontierung) 

der Einzugspapiere durch das Kreditinstitut ist gesondert zu vereinbaren. 

 

C. Rechtzeitigkeit der Aufträge  

Z 72 

Aufträge zum Inkasso müssen so rechtzeitig eingehen, dass sie im re-

gelmäßigen Geschäftsgang ohne Zuhilfenahme von besonderen Eilmit-

teln ausgeführt werden können. 

 

D. Rechte und Pflichten des Kreditinstituts 

Z 73 

Im Falle der Diskontierung kann das Kreditinstitut in den in Z 41 (2) und (3) 

genannten Fällen den Verkäufer mit dem vollen Nominalbetrag zuzüglich 

aller dem Kreditinstitut angefallenen Spesen belasten; bei auf fremde Wäh-

rung lautenden Papieren geht die Kursdifferenz zwischen dem Zeitpunkt der 

Diskontierung und der Rückbelastung zulasten bzw. zugunsten des Kunden. 

 

Z 74 

In allen Fällen der Rückbelastung diskontierter oder zum Inkasso übernom-

mener und Eingang vorbehalten gutgeschriebener Einzugspapiere verbleiben 

dem Kreditinstitut die wertpapierrechtlichen Ansprüche auf Zahlung des 

vollen Betrags mit Nebenforderungen gegen den Kunden und jeden aus 

dem Papier Verpflichteten bis zur Abdeckung eines aus einer solchen Rück-

belastung entstandenen Schuldsaldos.  

 

Z 75 

Das Kreditinstitut kann vom Kunden die Übertragung der dem Papier 

oder seinem Erwerb durch den Kunden zugrunde liegenden Forderung 

sowie aller gegenwärtigen und zukünftigen Rechte aus den zugrunde 

liegenden Geschäften einschließlich der damit zusammenhängenden 

Sicherheiten verlangen. 

 

Z 76 

Das Kreditinstitut braucht bei ihm zahlbar gestellte Papiere nur einzulö-

sen, wenn ein Auftrag des Kunden rechtzeitig eingegangen und hinrei-

chende Deckung vorhanden ist. 

 

Besondere Bedingungen zur Geschäftsbeziehung 

1 Zeichnungsberechtigungen 

1.1 Umfang der Zeichnungsberechtigungen (Vollmacht) 

Der Kunde erteilt den Zeichnungsberechtigten unbeschränkte Vollmacht, 

über die Vermögenswerte auf seinen Konten und Depots frei zu verfügen 

und alle Bankgeschäfte namens und für Rechnung des Kunden vorzu-

nehmen: Dazu gehören insbesondere Bar-, Devisen-, Scheck- und Wech-

selgeschäfte sowie die Abwicklung von Dokumentengeschäften und Zah-

lungen. Die Zeichnungsberechtigten sind ferner befugt, Anlagen aller 

Art zu tätigen, aufzulösen oder zu übertragen, insbesondere Edelmetall- 

und Festgeldgeschäfte sowie sämtliche Wertschriften- und Börsengeschäfte 

inklusive Termingeschäfte aller Art. Die Zeichnungsberechtigten können 

für den Kunden Vermögenswerte des Vollmachtgebers für diesen, einen 

Dritten oder zu eigenen Gunsten verpfänden. 

 

1.2 Ergänzende Bestimmungen zur Zeichnungsberechtigung 

Erscheint bei natürlichen Personen der Kunde nicht unter den Zeichnungs-

berechtigten, so zeichnet er einzeln. Ungeachtet anders lautender Eintra-

gungen im Handelsregister behält sich die Bank bei juristischen Personen 

das Recht vor, nur diejenigen Personen als zeichnungsberechtigt anzuer-

kennen, die ihr mittels Unterschriftenkarte ausdrücklich als Zeichnungs-

berechtigte bekannt gegeben werden. 

Ohne anders lautende Angaben haben die Zeichnungsberechtigten ein 

Einzelzeichnungsrecht. Bei Kollektivzeichnungsrecht gilt ohne zusätzli -

che Weisungen als vereinbart, dass jeder Zeichnungsberechtigte mit jedem 

zu zweien zeichnet. Kollektivzeichnungsberechtigte Personen sind befugt, 

Auskünfte über die Konto- und Depotverbindungen einzuholen. Das 

Substitutionsrecht wird ausgeschlossen. 

Mit dem Einreichen einer neuen Unterschriftenkarte erlöschen alle früher 

erteilten Vollmachten, außer die ergänzend eingereichte Unterschriftenkarte 

wird oben als Zusatzkarte gekennzeichnet. Bei Gemeinschaftskonten/-

depots erlöschen im Falle des Ablebens eines Mitinhabers alle Zeichnungs-

berechtigungen. 

 

2 Banklagernde Korrespondenz 

Reproduktionen von Daten- und Bildträgern in lesbarer Form sind den 

Originalunterlagen gleichgestellt. Die Bank ist berechtigt, die Originale 

der auf Daten- und Bildträgern gespeicherten Unterlagen nach eigenem 

Ermessen zu vernichten. 

 

Nachteile und Schäden, die sich aus der Zurückbehaltung bzw. elektro-

nischen Speicherung der Korrespondenz und der sich daraus ergeben-

den mangelnden Information des Kunden ergeben (z. B. Versäumung 

von Fristen), trägt der Kunde, sofern kein grobes Verschulden der Bank 

vorliegt. 

 

Die Bank ist berechtigt, aber ohne ausdrücklichen Auftrag nicht verpflich-

tet, unaufschiebbare Verwaltungshandlungen auf Rechnung und Gefahr 

des Kunden interessewahrend vorzunehmen (z. B. Bezugsrechte auszuüben 

oder bestens zu verkaufen, entstehende Debets zulasten von Guthaben-

konten abzudecken usw.). 

 

Die Bank hält die zurückbehaltene bzw. gespeicherte Korrespondenz zur 

persönlichen, schriftlichen oder telefonischen Verfügung des Kunden 

und seiner Bevollmächtigten bereit. 

 

Dem Kunden ausgehändigte Korrespondenz, welche dieser der Bank re-

tourniert, wird auf Daten- oder Bildträgern gespeichert und anschließend 

vernichtet. Davon ausgenommen sind außerhalb der automatischen Ver-

arbeitung erstellte Zusammenstellungen und vom Kunden schriftlich kom-

mentierte Unterlagen. Diese werden gegen Gebühr im Original aufbewahrt, 

sofern deren elektronische Speicherung nicht möglich ist. 

 

Für die von der Bank erstellte Korrespondenz besteht während der ge-

setzlichen Aufbewahrungsfrist von sieben Jahren die Möglichkeit, gegen 

Verrechnung der Kosten Kopien bereits bezogener oder vernichteter 

Unterlagen zu erhalten. 

 

3 Weitere Bedingungen für Gemeinschaftskonten/-depots von 

natürlichen Personen 

Bei Einzelverfügungsrecht ist anders als bei Kollektivverfügungsrecht 

jeder Mitinhaber berechtigt, allein und unbeschränkt über die hinter-

legten Werte und die vorhandenen Guthaben zu verfügen, insbeson-

dere sie zu verpfänden, Weisungen und Genehmigungen aller Art sowie 

Vollmachten an Dritte zu erteilen. Jeder Mitinhaber ist ausdrücklich be-

rechtigt, den Vertrag betreffend die gemeinschaftliche Geschäftsbezie-

hung für sich und alle Mitinhaber aufzulösen. Die Unterschrift eines der 

Berechtigten genügt, um die Bank voll zu entlasten, und die vorgenann-

ten Vollmachten gelten ohne Weiteres als im Namen sämtlicher Mitinha-

ber erteilt. 

Die Mitinhaber haften der Bank als Solidarschuldner mit untrennbarer 

Verbindung im Sinne von § 891 österreichisches Allgemeines Bürger-

liches Gesetzbuch für deren sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen 

Ansprüche gegen sie, auch soweit diese Ansprüche auf Weisungen oder 

Verpflichtungen eines einzelnen von ihnen beruhen. 

Im Falle des Ablebens eines Mitinhabers oder einer eintretenden Geschäfts-

unfähigkeit ist nur bei Einzelverfügungsrecht allein der verbleibende Mit-

inhaber gegenüber der Bank berechtigt, im Rahmen der vorerwähnten 

Befugnis über Werte und Guthaben Verfügungen zu treffen. Auf Anfrage 

eines ausgewiesenen gesetzlichen oder eingesetzten Erben des verstor-

benen Mitinhabers ist die Bank ermächtigt, im Rahmen der gesetzlichen 

Erfordernisse über die Geschäftsbeziehung Auskunft zu geben und nament-

lich auch den Namen des überlebenden Mitinhabers und allfälliger Be-

vollmächtigter bekannt zu geben. 

Obige Bestimmungen regeln ausschließlich die Rechtsbeziehungen ge-

genüber der Bank, unbeschadet des Innenverhältnisses, namentlich der 

Eigentumsrechte der Mitinhaber oder ihrer Rechtsnachfolger. Jeder Mit-

inhaber und jeder einzelne Erbe eines Mitinhabers kann das Einzelverfü-

gungsrecht widerrufen. 

 

Information zur Datenverarbeitung nach dem Finanzmarkt-Geld-

wäschegesetz (FM-GwG) 

Die Bank ist durch das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (nachfolgend «FM-

GwG» genannt) im Rahmen ihrer Sorgfaltspflichten zur Verhinderung 

von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dazu verpflichtet, von 

Personen bei Begründung der Geschäftsbeziehung oder anlässlich einer 

gelegentlichen Transaktion bestimmte Dokumente und Informationen 

einzuholen und aufzubewahren.  
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Die Bank hat gemäß FM-GwG u.a. die Identität von Kunden, wirtschaft-

lichen Eigentümern von Kunden oder allfälligen Treugebern von Kunden 

festzustellen und zu prüfen, den vom Kunden verfolgten Zweck und die 

vom Kunden angestrebte Art der Geschäftsbeziehung zu bewerten, In-

formationen über die Herkunft der eingesetzten Mittel einzuholen und 

zu prüfen, sowie die Geschäftsbeziehung und die in ihrem Rahmen durch-

geführten Transaktionen kontinuierlich zu überwachen. Die Bank hat 

insbesondere Kopien der erhaltenen Dokumente und Informationen, die 

für die Erfüllung der beschriebenen Sorgfaltspflichten erforderlich sind, 

sowie Transaktionsbelege und -aufzeichnungen, die für die Ermittlung von 

Transaktionen erforderlich sind, aufzubewahren. 

 

Das FM-GwG räumt der Bank die gesetzliche Ermächtigung im Sinne der 

Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union zur Verwendung 

der genannten Kundendaten im Rahmen der Ausübung der Sorgfalts-

pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzie-

rung ein, zu denen die Bank gesetzlich verpflichtet ist und die dem öffent-

lichen Interesse dienen. Die Datenverarbeitungen im Rahmen der beschrie-

benen Sorgfaltspflichten beruhen auf einer gesetzlichen Verpflichtung 

der Bank. Ein Widerspruch des Kunden gegen diese Datenverarbeitun-

gen darf daher von der Bank nicht beachtet werden. 

 

Die Bank hat alle personenbezogenen Daten, die sie ausschließlich auf der 

Grundlage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwä-

scherei und Terrorismusfinanzierung verarbeitet bzw. gespeichert hat, 

nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren zu löschen, es sei 

denn, Vorschriften anderer Bundesgesetze erfordern oder berechtigen 

zu einer längeren Aufbewahrungsfrist oder die Finanzmarktaufsicht hat 

längere Aufbewahrungsfristen durch Verordnung festgelegt. 

 

Personenbezogene Daten, die von der Bank ausschließlich auf der Grund-

lage des FM-GwG für die Zwecke der Verhinderung von Geldwäscherei 

und Terrorismusfinanzierung verarbeitet werden, dürfen nicht in einer 

Weise weiterverarbeitet werden, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist. 

Diese personenbezogenen Daten dürfen nicht für andere Zwecke, wie  

beispielsweise für kommerzielle Zwecke, verarbeitet werden. 

 

Allgemeine Informationen zu Zahlungsdienstleistungen für Ver-

braucher 

Die hierin gemachten Angaben dienen dem Zweck, einem Kunden, der 

Verbraucherkunde ist, über Umstände, die für ihn im Zusammenhang 

mit den von der Bank angebotenen Zahlungsdienstleistungen wesentlich 

sein können, zu informieren, können aber die erforderlichen vertraglichen 

Vereinbarungen nicht ersetzen. 

 

1 Die Bank 

1.1 Bankdaten 

LGT Bank AG 

Zweigniederlassung Österreich 

Bankgasse 9, 1010 Wien 

Öffnungszeiten an Geschäftstagen  

Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 Uhr 

Freitag von 09:00 bis 16:30 Uhr 

FN 383530s HG Wien 

Gerichtsstand Wien 

Telefon Nummer +43 1 22759-0 

E-Mail: lgt.austria@lgt.com 

 

Geschäftstage der Bank im Zahlungsverkehr sind Montag bis Freitag, 

ausgenommen Feiertage, 24. Dezember und Karfreitag. 

 

1.2 Konzession 

Der Bank wurde von der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, 

9490 Vaduz, eine Konzession zur Erbringung von Bankdienstleistungen 

erteilt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht notifiziert, die die 

Bank auch zu Zahlungsdienstleistungen für ihre Kunden berechtigt. 

 

2 Kontovertrag und Kosten 

2.1 Kontovertrag, Allgemeine Geschäftsbedingungen, Kreditkarten-

bedingungen 

Zusammen mit diesen «Allgemeinen Informationen zu Zahlungsdienst-

leistungen» erhält der Kunde vor der Eröffnung eines Kontos den Konto-

vertrag sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gegebenen-

falls die Kreditkartenbedingungen (nachfolgend alle zusammen «Bedin-

gungen» genannt), die er mit der Bank bei Interesse an Zahlungsdienst-

leistungen der Bank zu vereinbaren hat. Die Bedingungen sind Teil des  

Kontovertrags und bilden zusammen mit den im Kontovertrag und den 

Vereinbarungen, die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen geschlossen 

werden, enthaltenen Reglungen die Grundlage für die von der Bank zu 

erbringenden Zahlungsdienstleistungen. 

Der Kunde kann jederzeit während der Vertragslaufzeit des Kontovertrags 

die neuerliche kostenlose Vorlage dieser «Allgemeinen Informationen zu 

Zahlungsdienstleistungen» und der Bedingungen verlangen. Mangels ande-

rer Vereinbarung erfolgt diese neuerliche Vorlage in Papierform. 

 

2.2 Änderungen des Kontovertrags und der Bedingungen 

Die Bank wird dem Kunden Änderungen des Kontovertrags, der Bedin-

gungen oder den zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen getroffenen Ver-

einbarungen spätestens zwei Monate vor dem geplanten Zeitpunkt ihrer 

Anwendung mitteilen. Der Kunde hat die Möglichkeit, der mitgeteilten 

Änderung innerhalb der genannten Frist von 2 Monaten zu widersprechen. 

Darauf und auf das Recht des Kunden, den Vertrag vor dem Inkrafttre-

ten der Änderungen kostenlos fristlos zu kündigen, wird die Bank den 

Kunden anlässlich der Änderungsmittelung hinweisen. Die vereinbarte 

Anpassung von Entgelten anhand des Verbraucherpreisindex unterliegt 

nicht dieser Vorgangsweise. 

 

2.3 Laufzeit und Kündigung 

Der Kontovertrag und die zu einzelnen Zahlungsdienstleistungen erfor-

derlichen Vereinbarungen werden auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

Der Kunde kann den Rahmenvertrag für Zahlungsdienste, insbesondere 

den Kontovertrag, jederzeit zum letzten Tag des laufenden Monats kündi-

gen, wobei aber Kündigungen, die am letzten Geschäftstag eines Monats 

ausgesprochen werden, erst zum ersten Geschäftstag des folgenden Mo-

nats wirken. Das Recht zur kostenlosen und fristlosen Kündigung eines 

Rahmenvertrags für Zahlungsdienste, insbesondere des Kontovertrags, 

anlässlich einer von der Bank vorgeschlagenen Änderung der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen bleibt davon unberührt. 

 

Die Bank muss bei einer ordentlichen Kündigung eine Kündigungsfrist von 

2 Monaten beachten. 

 

2.4 Entgelte und Kosten 

Aus der Gebührenübersicht, die dem Kunden zusammen mit diesen «All-

gemeinen Informationen zu Zahlungsdienstleistungen» ausgehändigt 

wird und die mangels anderer Vereinbarung auch Teil des Kontovertrags 

wird, sind die Entgelte ersichtlich, die die Bank für die Kontoführung 

und die vom Kontovertrag erfassten Zahlungsdienstleistungen in Rechnung 

stellt.  

 

Die Gebührenübersicht enthält auch die Entgelte für die Mitteilung über 

die Ablehnung eines Zahlungsauftrags, für die Beachtung eines Wider-

rufs nach Eintritt der Unwiderruflichkeit und für die Bemühungen um die 

Wiederbeschaffung eines wegen fehlerhafter Kundenidentifikatoren 

fehlgeleiteten Überweisungsbetrags. 

 

Neben den in der Gebührenübersicht ausgewiesenen Entgelten der Bank 

fallen unter Umständen noch Barauslagen an, die die Bank in Ausfüh-

rung der Kundenaufträge an Dritte zu bezahlen hat. Auch diese Baraus-

lagen sind vom Kunden zu tragen. 

 

2.5 Fremdwährungstransaktionen 

Ist es im Rahmen einer von der Bank zu erbringenden Zahlungsdienstleistung 

erforderlich, Beträge in fremder Währung zu kaufen oder zu verkaufen, 

erfolgt der Kauf oder Verkauf durch die Bank anhand des im Zeitpunkt 

der Auftragsdurchführung aktuellen marktkonformen Devisenkurses, den 

die Bank ihren Kunden allgemein in Rechnung stellt. Die anlässlich dieses 

Vorgangs anfallenden Entgelte der Bank sind der Gebührenübersicht zu 

entnehmen. 

 

2.6 Zinsen 

Die für Guthaben und Debetsalden des Kontos vereinbarten Zinssätze 

sowie die Zinsanpassungen sind der Gebührenübersicht zu entnehmen. 

Daneben ist eine Änderung der Zinssätze mit Zustimmung des Kunden 

wie in Punkt 2 beschrieben unter den in den Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen genannten Voraussetzungen möglich. 

 

3 Kommunikation mit der Bank 

3.1 Sprache 

Beim Abschluss von Verträgen und im Verkehr mit ihren Kunden im Zu-

sammenhang mit Zahlungsdienstleistungen bedient sich die Bank der deut-

schen oder englischen Sprache. 

 

3.2 Kommunikationsmöglichkeiten 

Allgemein stehen dem Kunden neben dem persönlichen Gespräch wäh-

rend der Öffnungszeiten der Bank die vorstehend im Punkt 1.1 Bankdaten 

genannten Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der Bank offen.  
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3.3 Rechtsverbindliche Erklärungen und Mitteilungen 

Rechtlich relevante Korrespondenzen zwischen der Bank und ihren Kun-

den werden – soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde –

schriftlich (insbesondere auch über die Kontoauszüge) abgewickelt. 

 

Für die Autorisierung von Zahlungsaufträgen sowie für Anzeigen und 

Informationen im Zusammenhang mit Zahlungsaufträgen wird die für 

die jeweilige Zahlungsdienstleistung vereinbarte Form der Kommunikation 

verwendet. Dafür kommen neben der schriftlichen Kommunikation –

sofern der Kunde über die dafür erforderliche technische Ausstattung 

wie Computer und Fernmeldeanschluss verfügt – insbesondere in Betracht: 

– Online-Konto-/Depotabfrage unter Verwendung der dazu vereinbar-

ten persönlichen Identifikationsmerkmale (insbesondere User-ID bzw. 

Anwendername und Passwort) 

– Telefax und Telefon 

 

4 Dienstleistungen der Bank im Zahlungsverkehr 

4.1 Angebotene Dienstleistungen allgemein 

Im Bereich des Zahlungsverkehrs bietet die Bank folgende Dienstleistun-

gen an: 

 

4.1.1 Führung von Konten einschließlich der Abwicklung von Ein- und 

Auszahlungen zu diesen Konten. Das Konto ermöglicht die eingeschränkte 

Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr. Das Konto dient primär als 

Verrechnungskonto für das dazugehörige Wertpapierdepot und im ein-

geschränkten Ausmaß dem Zahlungsverkehr. Auf ihm werden täglich fäl-

lige Gelder verrechnet. Auf dem Konto werden alle Eingänge zugunsten 

und alle Ausgänge zulasten des Kontoinhabers gebucht.  

 

Aufgrund dieser kontinuierlichen Aufzeichnung und Saldierung der Konto-

bewegungen werden die Gelder auf einem Konto auch Einlagen in lau-

fender Rechnung genannt. 

 

4.1.2 Abwicklung von Zahlungen, insbesondere in Form von: 

– Überweisungen (auch in Form von Daueraufträgen) 

 Eine Überweisung ist die bargeldlose Übertragung eines bestimmten 

Betrags von einem Konto auf ein anderes Konto beim gleichen oder 

bei einem anderen Kreditinstitut. Der Auftrag für die Überweisung 

kann in den mit dem Kreditinstitut vereinbarten Formen erfolgen. Der 

Auftraggeber muss den Auftrag autorisieren (Unterschriftsleistung ent-

sprechend der Zeichnungsberechtigungen) und für Kontodeckung 

sorgen. Diese Überweisungen können auch als dringend beauftragt 

werden, wobei eine Dringenddurchführung eine beschleunigte und 

taggleiche Durchführung auf einer Expressschiene bis zum Konto des  

Begünstigten garantiert. Die Überweisung kann es in unterschiedlichen 

Ausprägungen geben (EU-Überweisung, Überweisungsauftrag, Zahl-

schein, Auslandsüberweisung, SEPA-Überweisung usw.). 

– Die SEPA-Überweisung (Single Euro Payments Area = Einheitlicher Euro-

päischer Zahlungsverkehrsraum) ist das einheitliche europäische Zah-

lungsverkehrsprodukt für Inlands- sowie grenzüberschreitende Euro-

Überweisungen im gesamten SEPA-Raum. 

– Ein Dauerauftrag ist ein einmaliger schriftlicher Auftrag des Kontoinha-

bers oder Zeichnungsberechtigten an seine Bank, Zahlungen gleicher 

Betragshöhe in regelmäßigen Zeitabständen an denselben Empfänger 

zu leisten. Ein Dauerauftrag kann bis auf Widerruf gültig sein oder 

vom Kunden zeitlich befristet werden. 

– Lastschriften auf Grundlage von Lastschriftaufträgen 

 Lastschriften dienen dem Einzug wiederholt anfallender Geldforderungen 

unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungsempfänger über ein 

Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungspflichtige erteilt direkt 

seiner Bank den Auftrag, Abbuchungen im Auftrag des Zahlungsemp-

fängers durchzuführen, sobald diese Abbuchungen vom Zahlungsemp-

fänger zur Durchführung eingereicht werden. 

– Einzügen auf Grundlage von Einzugsermächtigungen 

 Einzugsermächtigungen dienen dem Einzug wiederholt anfallender Geld-

forderungen unterschiedlicher Betragshöhe durch den Zahlungsemp-

fänger über ein Konto des Zahlungspflichtigen. Der Zahlungspflichtige 

erteilt dem Zahlungsempfänger die Ermächtigung, von seinem Konto 

abzubuchen, und wird von diesem zeitgerecht vor Durchführung in-

formiert. Die Bank des Zahlungspflichtigen erhält keinen Auftrag vom 

Zahlungspflichtigen, sondern führt nur den Einzug durch, sobald er vom 

Zahlungsempfänger über dessen Bank angeliefert wird. 

 SEPA Direct Debit ist die neue europäische Einzugsermächtigung. 

– Zahlungskartengeschäft 

 Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte (Kredit-

karte) 

5 Besondere Zahlungsinstrumente 

5.1 Beschreibung der Zahlungsinstrumente und Sorgfaltspflichten des 

Kunden 

 

5.2 Kreditkarten 

5.2.1 Beschreibung des Zahlungsinstruments  

Die Kreditkarte dient: 

– Zur bargeldlosen Zahlung von Waren und Dienstleistungen bei den 

Vertragsunternehmen von MasterCard/Visa. 

– Zum Bargeldbezug an Geldausgabeautomaten, die mit dem Master 

Card/Visa-Logo gekennzeichnet sind. 

– Zum Bargeldbezug bei hierzu ermächtigten Bargeldauszahlungsstellen. 

 

Zahlungsvorgänge mittels Kreditkarten werden in einer monatlichen Sam-

melrechnung mit verlängertem Zahlungsziel abgerechnet und dem Konto, 

zu dem die Kreditkarte ausgegeben wurde, angelastet. 

 

5.2.2 Sorgfaltspflichten des Kunden 

Der Kunde ist auch im eigenen Interesse verpflichtet, die Kreditkarte sorg-

fältig zu verwahren. Nicht sorgfältig ist insbesondere die Aufbewahrung 

der Kreditkarte in einem abgestellten Fahrzeug. Eine Weitergabe der 

Kreditkarte an dritte Personen ist nicht zulässig. 

 

Der persönliche Code ist geheim zu halten. Er darf nicht, insbesondere 

nicht auf der Kreditkarte, notiert werden. Der persönliche Code darf nie-

mandem, insbesondere auch nicht Angehörigen, Mitarbeitern der 

Bank, anderen Kontoinhabern oder anderen Karteninhabern bekannt 

gegeben werden. Bei der Verwendung des persönlichen Codes ist da-

rauf zu achten, dass dieser nicht von Dritten ausgespäht wird. 

 

5.3 Sperre von Kreditkarten 

5.3.1 Sperre durch die Bank 

Die Bank kann die Kreditkarte sperren, wenn: 

– Objektive Gründe im Zusammenhang mit der Sicherheit der Kreditkarte 

dies rechtfertigen; 

– Der Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung 

der Kreditkarte besteht, oder 

– Im Fall einer Kreditlinie ein beträchtlich erhöhtes Risiko besteht, dass 

der Kunde seiner Zahlungspflicht nicht nachkommt. 

 

Die Bank wird den Kunden möglichst vor, spätestens jedoch unverzüglich 

nach der Sperre davon unterrichten. Diese Unterrichtung kann jedoch 

unterbleiben, wenn sie objektiven Sicherheitserwägungen zuwiderlaufen 

oder eine gerichtliche oder behördliche Anordnung verletzen würde. Der 

Kunde hat bei der Nutzung der Kreditkarte die Bedingungen für deren 

Ausgabe und Nutzung einzuhalten. 

 

5.3.2 Sperre durch den Kunden 

Den Verlust, den Diebstahl, die missbräuchliche Verwendung oder die 

sonstige nicht autorisierte Nutzung der Kreditkarte hat der Kunde unver-

züglich, sobald er davon Kenntnis erlangt, der Bank anzuzeigen. Darüber 

hinaus hat der Kunde die Sperre der Kreditkarte telefonisch bei den dafür 

eingerichteten Sperr-Hotlines für Kreditkarten der jeweiligen Kreditkarten-

gesellschaft zu veranlassen. Anzugeben sind dabei die Bankleitzahl der 

Bank und die Nummer des Kontos, zu dem die Kreditkarte ausgegeben 

wurde, sowie der Name und das Geburtsdatum des Karteninhabers. 

 

6 Erteilung und Durchführung von Zahlungsaufträgen 

6.1 Erteilung, Autorisierung, Widerruf und Ablehnung von Zahlungs-

aufträgen 

Bei Erteilung eines Auftrags sind die für die jeweilige Auftragsart erfor-

derlichen Daten anzugeben. Grundsätzlich sind dies als «Kundenidenti-

fikator» die International Bank Account Number (= IBAN) und der Bank 

Identifier Code (= BIC) für die Daten des Zahlungsempfängers (bei Emp-

fängerkonten im Inland kann auch weiterhin die Bankleitzahl und Konto-

nummer verwendet werden). Diese sind Voraussetzung für die automa-

tisierte Verarbeitung von Aufträgen und damit auch für die Anwendbarkeit 

der günstigeren Standard-Entgeltssätze. 

 

Zur Erteilung von Aufträgen sind die von der Bank definierten Auftrags-

formulare (elektronisch oder schriftlich) zu verwenden. 

 

Ein Zahlungsauftrag gilt für die Bank nur dann als autorisiert, wenn der 

Kunde dem jeweiligen Zahlungsvorgang in der mit ihm für diesen Zweck 

vereinbarten Form und unter Verwendung eines dafür mit ihm vereinbar-

ten Zahlungsinstruments zugestimmt hat. Gerichtliche oder behördliche 

Aufträge können diese Zustimmung ersetzen. 
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Die Zustimmung kann vom Kunden widerrufen werden, bis: 

– Der Zahlungsauftrag des Kunden bei der Bank eingelangt ist oder 

– Im Falle einer Vereinbarung eines Ausführungsdatums in der Zukunft, 

bis zum Ende des Geschäftstages, der vor dem vereinbarten Ausfüh-

rungsdatum liegt. 

 

Lastschriftaufträge und Einzugsermächtigungen können spätestens einen 

Geschäftstag vor dem vereinbarten Belastungstag widerrufen werden. 

Zu den Erstattungsmöglichkeiten nach Kontobelastung siehe Punkt 7.2. 

 

Die Bank kann die Ausführung eines autorisierten Zahlungsauftrags nur 

ablehnen, wenn: 

– Dieser nicht alle im Kontovertrag und den Bedingungen festgelegten 

Voraussetzungen erfüllt (insbesondere wenn erforderliche Angaben 

fehlen oder wenn es an der notwendigen Deckung durch Kontogut-

haben oder offene Kreditlinie mangelt); oder 

– Die Ausführung gegen gemeinschaftsrechtliche oder innerstaatliche Re-

gelungen oder gegen eine richterliche oder behördliche Anordnung 

verstoßen würde; oder 

– Ein begründeter Verdacht besteht, dass die Ausführung eine strafbare 

Handlung darstellen würde. 

 

6.2 Durchführung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank stellt ab 1.1.2012 sicher, dass der Betrag, der Gegenstand eines 

Zahlungsvorgangs in Euro ist, spätestens 1 Geschäftstag nach Eingang 

des Zahlungsauftrags beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfän-

gers mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum einlangt. 

 

Für in Papierform erteilte Zahlungsaufträge werden die eben angeführ-

ten Fristen jeweils um einen weiteren Geschäftstag verlängert. 

 

Für Zahlungsvorgänge innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, die 

nicht auf Euro, sondern auf eine andere Währung eines Vertragsstaats 

des EWR lauten, beträgt die Ausführungsfrist immer 4 Geschäftstage. 

 

6.3 Eingangszeitpunkt von Zahlungsaufträgen 

Ein Zahlungsauftrag gilt als bei der Bank eingegangen, wenn er alle ver-

einbarten Voraussetzungen, insbesondere ausreichende Deckung, erfüllt 

und bei der Bank an einem Geschäftstag bis zu dem aus der nachstehen-

den Aufstellung/Beilage ersichtlichen Zeitpunkt einlangt. 

 

Langt ein Auftrag nicht an einem Geschäftstag oder an einem Geschäfts-

tag nach der nachstehend genannten Uhrzeit ein, so gilt er erst als am 

nächsten Geschäftstag eingegangen. 

 

Weg der Auftragserteilung 

Zahlungen Inland, Europäischer Wirtschaftsraum und Schweiz, beleghafte 

Auftragserteilung 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, Kon-

vertierung in fremde Währung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 13:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Sonstiger Auslands-Zahlungsverkehr beleghafte Auftragserteilung, keine 

Konvertierung erforderlich 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 

 

Weg der Auftragserteilung 

Einreichung von Lastschriften 

 

Spätester Eingangszeitpunkt 

Montag bis Freitag 14:30 plus ein Geschäftstag 

6.4 Haftung der Bank für nicht erfolgte oder fehlerhafte Ausfüh-

rung von Zahlungsaufträgen 

Die Bank haftet ihrem Kunden bei Zahlungsaufträgen zugunsten eines  

im EWR geführten Empfängerkontos für die ordnungsgemäße und frist-

gerechte Ausführung des Zahlungsvorgangs bis zum Eingang des Be-

trags beim Zahlungsdienstleister des Empfängers. 

 

Bei Zahlungsaufträgen zugunsten von Empfängerkonten, die bei Institu-

ten außerhalb des EWR geführt werden, ist die Bank verpflichtet, für die 

raschest mögliche Bearbeitung des Zahlungsauftrags Sorge zu tragen 

und hierfür – sofern vom Kunden nicht vorgegeben – geeignete weitere 

Zahlungsdienstleister einzuschalten. 

 

Ab dem Eingang des Betrags haftet der Zahlungsdienstleister des Zah-

lungsempfängers diesem gegenüber für die ordnungsgemäße weitere 

Ausführung des Zahlungsvorgangs. 

 

Wird ein Zahlungsvorgang vom Zahlungsempfänger oder über diesen 

ausgelöst, haftet dessen Zahlungsdienstleister gegenüber dem Zahlungs-

empfänger: 

– Für die ordnungsgemäße Übermittlung des Zahlungsauftrags an den 

Zahlungsdienstleister des Zahlers; und 

– Für die Bearbeitung des Zahlungsvorgangs entsprechend seinen Pflich-

ten betreffend Wertstellung und Verfügbarkeit. 

 

6.5 Information zu einzelnen Zahlungsvorgängen 

Die Bank wird dem Kunden unmittelbar nach Durchführung einer Zah-

lungstransaktion nachfolgende Informationen je nach Vereinbarung zu-

senden, in der Bank zur Abholung oder zum Abruf über Online-Konto-/ 

Depotabfrage bereithalten: 

– Eine Referenz, die die Identifizierung des betreffenden Zahlungsvor-

gangs ermöglicht, sowie gegebenenfalls Angaben zum Zahlungsemp-

fänger, 

– Den gegenständlichen Betrag in der Währung, in der das Zahlungs-

konto des Kunden belastet wird, oder in der Währung, die im Zah-

lungsauftrag verwendet wird, 

– Gegebenenfalls der dem Zahlungsvorgang zugrunde gelegte Wechsel-

kurs und 

– Das Wertstellungsdatum der Belastung oder das Datum des Eingangs 

des Zahlungsauftrags. 

 

Des Weiteren wird die Bank auf dem gleichen Wege eine Aufstellung 

der im Vormonat für die Abwicklung von Zahlungstransaktionen an-

fallenden Entgelte dem Kunden zusenden oder ihm zum Abruf oder zur 

Abholung bereithalten. 

 

Diese Informationen werden dem Kunden sowohl als Auftraggeber als 

auch als Zahlungsempfänger zur Verfügung gestellt. 

 

7 Haftung und Erstattungspflicht im Zusammenhang mit Zah-

lungsaufträgen 

7.1 Vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge 

7.1.1 Berichtigung der Kontobelastung 

Wurde ein Zahlungsauftrag zulasten eines Kundenkontos ohne Autori -

sierung durch den Kunden durchgeführt, so wird die Bank unverzüglich 

das belastete Konto des Kunden wieder auf den Stand bringen, auf dem 

es sich ohne den nicht autoris ierten Zahlungsvorgang befunden hätte, 

d.h. insbesondere die Belastung des Kontos mit dem Betrag des Zah-

lungsvorgangs mit Wertstellung der Belastung rückgängig machen. Der 

Kunde hat zur Erwirkung dieser Berichtigung die Bank unverzüglich zu 

unterrichten, sobald er einen von ihm nicht autorisierten Zahlungsvorgang 

festgestellt hat. Das Recht des Kunden auf Berichtigung endet spätestens 

13 Monate nach dem Tag der Belastung. 

 

7.1.2 Haftung des Kunden 

Beruhen vom Kunden nicht autorisierte Zahlungsvorgänge auf der miss-

bräuchlichen Verwendung eines Zahlungsinstruments, so ist der Kunde 

der Bank zum Ersatz des gesamten ihr daraus entstandenen Schadens 

verpflichtet, wenn der Kunde den Eintritt des Schadens: 

a in betrügerischer Absicht ermöglicht oder 

 

b durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der ihn im 

Zusammenhang mit der sorgfältigen Verwahrung von Zahlungs-

instrumenten treffenden Pflichten herbeigeführt hat. 
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Hat der Kunde diese Pflichten nur leicht fahrlässig verletzt (ist ihm also 

eine Sorgfaltswidrigkeit unterlaufen, die auch bei einem durchschnittlich 

sorgfältigen Menschen nicht immer auszuschließen ist), so ist die Haf-

tung des Kunden für den Schaden auf den Betrag von 150 Euro be-

schränkt. Die Haftung des Kunden entfällt (ausgenommen den in (a) 

angesprochenen Fall) für Zahlungsvorgänge, die nach seinem Auftrag an 

die Bank, die Karte zu sperren, mittels des betreffenden Zahlungsinstru-

ments veranlasst werden. 

 

7.2 Erstattung eines autorisierten, durch den Zahlungsempfänger 

ausgelösten Zahlungsvorgangs 

Der Kunde kann einer Kontobelastung widersprechen und von der Bank 

innerhalb von 8 Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastung des Kontos 

mit dem betreffenden Betrag die Erstattung des vollständigen, seinem 

Konto angelasteten Betrags verlangen: 

– Bei vom Kunden autorisierten Lastschriften, wenn der Kontoinhaber 

nicht mindestens 4 Wochen vor Abbuchung über die bevorstehende 

Lastschrift informiert wurde, 

– Bei vom Kunden erteilten Einzugsermächtigungen ohne Angabe von 

Gründen. 

8 Beschwerden 

Die Bank ist stets bemüht, die Kunden hinsichtlich ihrer Anliegen, ihrer 

Wünsche und Bedürfnisse in allen Belangen des Bankgeschäfts best-

möglich zu betreuen. 

 

Sollte der Kunde dennoch Grund für eine Beschwerde haben, wird die 

Bank dieser Beschwerde umgehend nachgehen. Zu diesem Zweck soll-

ten die Kunden sich entweder an ihren Kundenberater oder – wenn auf 

diesem Weg keine zufriedenstellende Erledigung erreicht werden kann – 

an die Beschwerdestelle der Bank (siehe www.lgt.at) wenden. 

 

Der Kunde kann sich mit seiner Beschwerde auch an die Gemeinsame 

Schlichtungsstelle der österreichischen Kreditwirtschaft, Wiedner Haupt-

straße 63, 1045 Wien, wenden. Er kann sich aber auch die Finanzmarktauf-

sicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, wenden. 

 

Für die Entscheidung von Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Konto-

führung oder der Zahlungsdienstleistungen sind die ordentlichen Ge-

richte zuständig, die dabei österreichisches Recht anzuwenden haben.  

Der allgemeine Gerichtsstand der Bank ist oben bei den Bankdaten an-

gegeben. 
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